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Vorwort

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

du hast dein Studium erfolgreich abge-
schlossen und stehst nun in Nieder-
sachsen am Beginn der zweiten Phase 
deiner Ausbildung. Hierzu wünscht dir 
die GEW als größte Beschäftigtenver-
tretung in der Bildung viel Erfolg und 
gutes Gelingen! Du wirst dringend in 
der Schule gebraucht und mit uns als 
Interessenvertretung der Lehrkräfte 
bist du Teil einer solidarischen Ge-
meinschaft.

Der Übergang von der Universität in 
die Studienseminare ist mit zahlrei-
chen Änderungen im persönlichen 
und beruflichen Umfeld verbunden. 
Die vorliegende Broschüre soll dir mit 
Erläuterungen und Hinweisen den Ein-
stieg in die zweite Phase erleichtern. 

Die Informationen und Tipps beziehen 
sich auf die Zeit kurz vor, während und 
nach der Ausbildung. Ganz hinten fin-
dest du zudem wichtige Adressen. 
Weitere Infos findest du unter www.
gew-nds.de sowie bei Instagram und 
Facebook.

Natürlich ist es uns nicht möglich, in 
dieser Broschüre sämtliche eventuell 
auftretenden Fragen und Problembe-
reiche darzulegen bzw. aufzuklären. 
Doch du hast im Rahmen einer Mit-
gliedschaft die Option, dich persönlich 
bei unseren GEW-Kolleg*innen zu in-
formieren oder dich an unsere Rechts-
beratung zu wenden. Darüber hinaus 
gibt es selbstverständlich die Möglich-
keit, bei Veranstaltungen vor Ort oder 

online teilzunehmen und ins Gespräch 
zu kommen. Besonders wichtig ist es 
uns, den persönlichen Austausch zwi-
schen Anwärter*innen und/oder 
Referendar*innen zu ermöglichen. 
Wir würden uns freuen, Anregungen 
von deiner Seite zu hören oder dich 
persönlich kennenzulernen!

Deine
GEW Niedersachsen

Ein besonderer Dank an die Kollegin- 
nen und Kollegen, die die Erstellung 
dieser Broschüre durch ihre tatkräfti-
ge Mitarbeit ermöglicht haben:
Rüdiger Heitefaut †, Nils Johannsen †, 
Jürgen Köpke, Heidemarie Schuldt, 
Helga Leuschner-Schillig, Richard 
Lauen stein, Henner Sauerland, Stefan 
Störmer, Andreas Streubel, Sönke 
Volkmann und Martin Grajetzky.
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Bewerbungsverfahren für  
den Ausbildungsplatz
Bewerben können sich alle Absol-
vent*innen mit dem Ersten Staatsexa-
men oder mit dem Master of Educa-
tion-Abschluss für ein Lehramt. Beide 
Abschlüsse sind gleich wertig und be-
rechtigen zum Eintritt in den Vor berei-
tungs dienst bzw. das Referendariat.1 
Das Verfahren zur Bewerbung ist rela-
tiv einfach. Die Bewerbung auf einen 
Ausbildungsplatz ist  bis 4 ½ - 5  Mona-
te vor dem jeweiligen Einstellungster-
min einzureichen. In Niedersachsen 
beginnt das Referendariat im Bereich 
der all ge meinbildenden Schulen eine 
Woche vor Schuljahresbeginn sowie 
eine Woche vor Schulhalbjahreswech-
sel. Die Studienseminare für das Lehr-
amt an Berufsbildenden Schulen (BBS) 
be ginnen die Ausbildung zum 1.5. und 
1.11. des Jahres.
Hinweise zu den  genauen Bewer-
bungs- und  Einstellungsterminen so-
wie zu den einzureichenden Bewer-
bungsunterlagen sind im Internet 
unter (www.mk.niedersachsen.de) 
abruf ar. Die Bewerbung selber ist 
über das Internet (www.zulaonline.

niedersachsen.de) einzureichen. Prü-
fungszeugnisse  können nachgereicht 
werden. Auch nach Ende der Bewer-
bungsfrist sind noch Bewerbungen 
möglich, wenn freie Ausbildungsplät-
ze vorhanden sind. 
Zurzeit gibt es nur noch beim Lehramt 
an Gymnasien für einige Fächer War-
tezeiten auf einen Ausbildungsplatz. 
Bei den anderen Lehrämtern stehen 
ausreichend Plätze zur Verfügung. Die 
mit der Bewerbung einzureichenden 
Unterlagen sollen laut Bewerbungs-
bogen als Kopien eingereicht werden. 
Wichtig: Es sollen keine „amtlich be-
glaubigten Kopien“ mehr eingereicht 
werden, die erst aufwendig und teuer 
beschafft werden müssten.

Schreibe dir gesondert auf, 
welche Dokumente du dem 
Landesamt schon geschickt 
hast, da du, falls es zu einer 
Einstellung kommt, dem Lan-
desamt weitere Unterlagen 
schicken musst. Diese fordert 
der Einfachheit halber alles, 
was sie für die Personalakte 
braucht, bei dir an, auch was 
du mit der Bewerbung be-
reits eingereicht hast.

1  Im weiteren Verlauf werde ich immer nur „Referendariat“ benutzen, es ist aber 
immer auch der Vorbereitungsdienst gemeint.

Wie komme ich an einen Ausbildungsplatz?
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Wie komme ich an einen Ausbildungsplatz?

Wichtige Tipps zur Vergabe 
von Ausbildungsplätzen

Die Vergabe der Ausbildungsplätze erfolgt nach folgenden Kriterien:
1.) Fächer des dringenden Bedarfs (vorab bis zu 20 %)
2.) Gesamtnote des Master of Education oder des Ersten Staatsexamens
3.) Wartezeiten nach erfolgter Ablehnung
4.) Härtefälle

Es ist besonders wichtig, dass du bei der Angabe deiner Wunschseminarorte  
folgendes beachtet:
1.) Gib nur solche Orte an, die du auch annehmen würdest,
2.)  Begründe schon bei der Bewerbung, warum du einem bestimmten 

Ausbildungsort zugewiesen werden willst, z. B. soziale oder familiäre Gründe.

Die Zuweisung an die Seminarorte erfolgt nach sozialen Kriterien
in folgender Reihenfolge:
1.) Schwerbehinderung
2.) Kinder
3.) verheiratet
4.) ledige niedersächsische Bewerber*innen und
5.) Ledige aus anderen Bundesländern

Das regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) gleicht alle Wünsche ab 
und bemüht sich diese zu erfüllen, vorausgesetzt deine Fächer werden an dem 
Standort ausgebildet und es sind Ausbildungsplätze frei.

Nach § 7 der Verordnung über die beschränkte Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst für Lehrämter (ZulassVO-Lehr) vom 15.3.2010 kann man bei abgelehnter 
Bewerbung um eine Stelle das Ruhen des Bewerbungsverfahrens erklären. Bis 
zu zwei Jahre wird man dann so gestellt, als hätte man sich ununterbrochen be-
worben und wäre abgelehnt worden. Dies hat zur Folge, dass die erworbene 
Wartezeit nicht verloren geht, wenn man zwischenzeitlich etwas anderes ma-
chen will oder muss.

Wer einen angebotenen Ausbildungsplatz ablehnt, verliert die vorher erworbe-
nen Wartezeiten und gilt daher beim nächsten Bewerbungstermin als Erstbe-
werber. Überlege daher genau, ob du einen Ausbildungsplatz im Seminar ableh-
nen musst! Die GEW versucht z. Zt., dieses rigorose Verfahren zumindest für 
begründete Ablehnungen positiv zu verändern.

Im Zusammenhang mit den Zulassungen für die Ausbildung in der 2. Phase weist 
das MK dringend darauf hin, dass mit dem Versand der Zulassungsbescheide 
auch das Studienseminar bekannt gegeben und im Onlinestatus angezeigt wird. 
Innerhalb von 10 Tagen muss dann in Zula-Online erklärt werden, den angebote-
nen Ausbildungsplatz anzunehmen. 
Wird die vorgegebene Frist nicht eingehalten (z. B. durch Abwesenheit wegen 
Urlaub), so geht der angebotene Seminarplatz für die*den Betreffende*n verlo-
ren, weil er erneut vergeben wird.

1

2

3

4
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Ich bin drin!

Nichts vergessen?
Checkliste für den Start ins Referendariat

 erledigt  Erklärung

umgemeldet?

Krankenversicherung 
abgeschlossen?

Versicherungsschutz überprüft?

 
Berufshaftpflicht abgeschlossen 
oder GEW-Mitglied geworden?

 
 
Berufsrechtsschutzversicherung 
abgeschlossen oder GEW-Mit-
glied geworden?

Zugang zu aktuellen Informatio-
nen oder GEW-Mitglied gewor-
den?

 

Ablagefach für Steuerunterlagen 
eingerichtet?

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Eine verspätete Ummeldung kann ein Ordnungsgeld nach sich ziehen.

Private Krankenversicherungen sind für Referendarinnen und Referenda-
re günstig, aber unbedingt Angebote vergleichen. Nach dem Referendari-
at kann es bei einigen Anbietern teuer werden. Nicht der erste Anbieter 
ist der beste.

Im Studium galt z. B. die Hausratversicherung der Eltern. Jetzt entfällt 
dieser Schutz. Ärgerlich, wenn zum Beispiel das Fahrrad gestohlen wird.

Etwas Säure im Chemieunterricht auf einen Schüler verschüttet; bei der 
Klassenfahrt einen Moment nicht aufgepasst; Hilfestellung beim Sport-
unterricht fehlgeschlagen. All das kann teuer werden. Unbedingt eine 
Versicherung abschließen. GEW-Mitglieder sind automatisch versichert.

Der Schuldienst bietet eine Menge Tücken. Im Referendariat kommt die 
Prüfungssituation hinzu. Die GEW sichert selbst Prüfungsanfechtungen 
ab.

Die GEW informiert auf ihrer Homepage und über ihre Mitgliederzeit-
schriften monatlich über aktuelle Erlasse, Rechtsvorschriften, geplante 
Änderungen und bildungspolitische Themen. So sicherst du dir einen 
Wissensvorsprung.

Demnächst kommt die erste Steuererklärung auf dich zu. Gut, wenn du 
alle Belege (z. B. für Fahrtkosten) sorgfältig abgelegt hast.  
Auch Quittungen für Anschaffungen für dein Arbeitszimmer solltest du 
aufewahren. Mit einer erfolgreichen Klage bis zum Bundesverfassungs-
gericht hat die GEW erreicht, dass Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer von Lehrkräften wieder steuerlich absetzbar sind.

GEW-
Mitglied  
werden  
und  
Rechts - 
schutz 
sichern!
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Ich bin drin!

Neun Tipps zur Unterrichtsplanung  
von Lehrproben

Plane realistisch! Gehe von einer Maximalplanung aus. Überlege aber, an wel-
cher Stelle du deine Unterrichtskonzeption sinnvoll früher abbrechen und ab-
runden könntest.

Plane so, dass du mindestens eine Ruhepause in der Stunde hast (schüler-
zentrierte Phase!).

Plane begründbar! Du wirst im nachfolgenden Gespräch erläutern müssen, war-
um du dieses oder jenes gemacht hast.

Plane vorausschauend! Wie reagierst du, wenn ein technisches Gerät (Beamer, 
Notebook, Smartboard etc.) ausfällt? Habe immer einen Plan B.

Plane nach Vorgabe! Dein schriftlicher Unterrichtsentwurf sollte den Anforde-
rungen des Ausbilders/der Ausbilderin entsprechen.

Plane taktisch! Du musst in Lehrproben nicht gegen deine pädagogischen Prinzi-
pien verstoßen, aber du solltest nicht gerade bei einer solchen Gelegenheit die 
pädagogische Revolution ausrufen.

Plane langfristig! Ferien, Feiertage, Gruppenhospitationen etc. „stehlen“ dir ge-
nug Unterrichtsstunden, die du brauchst, um die Summe der geplanten Lehr-
proben vernünftig unterzubringen.

Plane nicht mit zu starkem Leistungsdruck! Du bist in der Lernphase. Lehrproben 
sollen dir helfen, dich zu verbessern.

Plane zusätzlich einen Unterrichtsentwurf nur für die eigene Hand! Versehe ihn 
mit deinen persönlichen Hinweisen, Hervorhebungen etc.

1

2

3

4
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6
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Ich bin drin!

Mit Beginn des Referendariates 
kannst du dich entscheiden, wie du 
dich weiter krankenversicherst. Die 
Entscheidung, die du jetzt triffst, kann 
unter Umständen für dein ganzes zu-
künftiges Leben gelten, so dass sie 
gründlich durchdacht werden sollte. 
Im folgenden Artikel möchten wir dich 
mit den notwendigen Hintergrundin-
formationen versorgen. 

Referendare, die die den Vorberei-
tungsdienst aufnehmen und gesetz-
lich versichert sind, können wählen, 
ob sie sich bei einer privaten Kranken-
versicherung (PKV) oder bei einer ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) 
versichern. Personen, die vorher auch 
schon privat versichert waren, kön-
nen sich nur privat versichern. In der 
GKV wird der Beitrag nach dem Soli-
darprinzip erhoben, d.h. nach dem 
Einkommen. Der Beitragssatz beträgt 
14,6 % des bei tragspflichtigen Ein-
kommens. Ab dem 1. Februar 2024 
bekommen Beamt*innen, die frei-
willig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, einen  
Zuschuss zur gesetzlichen Kranken-
versicherung vom Land Niedersach-
sen (die sogenannte „pauschale 
Beihilfe“). Anspruch auf individuelle 
Beihilfe besteht dann nur noch, wenn 
ein Härtefall vorliegt. Die pauschale 
Beihilfe ist ein großer Erfolg, für den 
wir lange gekämpft haben. Vor die-
ser Neuregelung mussten freiwillig 
gesetzlich Versicherte den Beitrags-
zuschuss des Arbeitgebers zur gesetz-
lichen Krankenversicherung selber 
tragen. Um die pauschale Beihilfe in 
Anspruch zu nehmen, muss ein An-

trag bei der Beihilfefestsetzungsstelle 
gestellt werden, mit dem der Verzicht 
auf die individuelle Beihilfe schriftlich, 
also durch eigenhändige Unterschrift, 
erklärt wird.

Grundsätzlich sollte die GKV nie ge-
kündigt werden, bevor die schriftliche 
Zusage einer PKV über den Versiche-
rungsschutz vorliegt. PKV berechnen 
den Beitrag nach dem Risiko, d. h. Ein-
trittsalter, Geschlecht, Gesundheitszu-
stand und den Tarifen. Anträge kön-
nen von einer PKV auch aufgrund von 
Vorerkrankungen abgelehnt werden. 

Die Kündigungsfrist für freiwillige 
Mitglieder in der GKV beträgt zwei 
Monate. Wird die Kündigung erklärt, 
endet die Mitgliedschaft zum Ablauf 
des übernächsten Kalendermonats. 
Ein  Sonderkündigungsrecht besteht 
jedoch für pflichtversicherte Mitglie  
der einer GKV, die in die private Kran-
kenversicherung wechseln können. 
Mit Beginn der Ausbildung zu einem 
Beamt*innenberuf können sich diese 
Personen privat krankenversichern. 
Es empfiehlt sich generell, möglichst 
sechs Wochen vor Beginn der Ausbil-
dung einen Antrag bei einer PKV zu 
stellen, damit ein nahtloser Übertritt 
gewährleistet ist.

Für Beamt*innen in der Ausbildung 
gewährt der Dienstherr eine Beihilfe, 
das bedeutet, dass er nicht die Hälf-
te des Beitrages ihrer Krankenversi-
cherung übernimmt, sondern sich,  
entsprechend den jeweils gültigen 
Beihilfevorschriften des Landes Nie-
der sachsen, an den tatsächlich ent-

standenen und beihilfefähigen Heilbe-
handlungskosten prozentual beteiligt. 
Über die Beihilfe sind, je nach Fami-
lienstand, 50 bis 80 % der beihilfe-
fähigen Aufwendungen, leider nicht 
immer vom tatsächlichen Rech nungs-
betrag, abgesichert. Die Restkosten 
können bei einer PKV abgesichert 
werden.

Die PKV bieten günstige Tarife für Be-
amt*innen in Ausbildung an, meistens 
jedoch nur bis zur Vollendung des 
34. Lebensjahres.

Krankenversicherung während der Ausbildung 
Kündigung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)  
und Wechsel zur privaten Krankenversicherung (PKV)
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Ich bin drin!

Worauf ist bei der Auswahl der privaten Kranken-
versicherung zu achten?
Selbstverständlich muss vor Abschluss 
einer PKV ein Preis- und Leistungs-
vergleich erfolgen. Es gibt sowohl im 
Hinblick auf die Beiträge und Leistun-
gen als auch bei der Risikobeurteilung 
erhebliche Unterschiede. 

Wichtig ist auch die Frage, wann die 
letzte Beitragsanpassung stattgefun-
den hat. An dieser Stelle der dringen-
de Hinweis, die Fragen der Versiche-
rung zur Krankengeschichte äußerst 
sorgfältig und wahrheitsgemäß zu be-
antworten. Höre nicht auf Menschen, 
die dir einreden wollen, dass irgend-
etwas „nicht so wichtig“ sei. Wenn 
dein Ver sicherer irgendwann dahin-
terkommt, dass du etwas bewusst ver-
schwiegen oder nicht angegeben hast, 
hat er un ter Umständen die Möglich-
keit, dei nen Vertrag zu kündigen. Du 
kommst nicht zurück in die GKV und 
eine andere PKV nimmt dich wahr-
scheinlich nicht. Du darfst dann alles, 
was die Beihilfe nicht zahlt, selbst be-
zahlen, was Existenz bedrohend sein 
kann. Nur was in den Versicherungs-
bedingungen steht, ist auch Vertrags-
be standteil.

Wir haben in der Praxis schon oft die 
Erfahrung gemacht, dass die Aussagen 
von Vertreter*innen, Vertrauensleu-
ten sowie von Mitarbeiter*innen der 
Versicherungsunternehmen falsch 
sind. Ein Antrag sollte erst nach einer 
umfangreichen Beratung gestellt wer-
den. Dies gilt auch für Probeanträge. 
Der Abschluss einer falschen PKV kann 
erhebliche Nachteile haben.

Die folgenden Angaben wurden nach 
bestem Wissen und Gewissen 
zusammenge stellt. Trotzdem kann für 
Inhalt und Vollständigkeit keine Ge-
währ übernommen werden. Dies be-
trifft insbesondere gesetzliche Bestim-
mungen.
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Ich bin drin!

Welche Leistungen sind beihilfeberechtigt?

Ärztliche Leistungen

Ärztliche und zahnärztliche Leistun-
gen sind im Rahmen der entsprechen-
den Gebührenverzeichnisse (GOÄ, 
GOZ) beihilfefähig.
Auch Heilpraktikerleistungen sind bis 
zum Mindestsatz der Gebührenord-
nung für Heilpraktiker (GebüH) bei-
hilfefähig, sofern die erbrachten Leis-
tungen wissenschaftlich allgemein 
an erkannt sind.

Stationäre Behandlung

Beihilfefähig sind bei stationärer Be-
handlung nur die Kosten der Regelleis-
tungen (Mehrbettzimmer/allgemei-
ner Pflegesatz), analog wie in der GKV.
Wahlleistungen (Zweibettzimmer, pri-
vatärztliche Behandlung) werden 
nicht berücksichtigt. Wird die geson-
dert berechnete Unterkunft in einem 
Zweibettzimmer und für die privat-
ärztliche Behandlung im Krankenhaus 
gewünscht, so kann diese Leistung zu 
100 % über die PKV abgesichert wer-
den.

Abzugsbeträge

Bei Arznei- und Verbandsmitteln, 
Hilfsmitteln (soweit keine Höchstbe-
träge festgesetzt sind) sowie Fahrtkos-
ten mindern sich die beihilfefähigen 
Aufwendungen um 10 %, mindestens 
je doch um 5 €, höchstens um 10 € je 
Arznei- und Verbandsmittel, Hilfsmit-
tel und Fahrt.

Wie hoch ist die Beihilfe?
Über die Beihilfe können wir nur einen 
groben Überblick geben. Einzelne 
Punkte können in einem sicher sinn-
vollen Beratungsgespräch geklärt wer-
den. Informationen hierzu gibt natür-
lich auch der künftige Dienstherr ab.
Im Internet kann man mehr über die 
aktuellen Regelungen unter www.
nlbv.niedersachsen.de erfahren. Die 
GEW hat hierzu auch eine Broschüre 
"Beihilfe für Beamtinnen und Beamte 

in Nds." erstellt, die auf unserer 
Homepage im Mitgliederbereich ab-
rufar ist. Nach dem Beihilferecht des 
Landes Niedersachsen gelten folgen-
de Erstattungssätze der beihilfefähi-
gen Aufwendungen:
• Beihilfeberechtigte: 50 %
•  Beihilfeberechtigte mit  

zwei und mehr Kindern: 70 %
• Ehegatten: 70 %
• Kinder: 80 %

Bei Krankenhausaufenthalten beträgt 
der Abzugsbetrag 10 € pro Tag, max. 
28 Tage pro Kalenderjahr.

Bei häuslicher Krankenpflege gilt ein 
Abzugsbetrag von 10 € je Verordnung 
plus 10 % der Gesamtkosten.

Zahnprothetische Behandlung

Die Aufwendungen für Zahnersatz,  
Inlays und Zahnkronen, kieferortho-
pädische Leistungen sowie für implan-
tologische Leistungen sind für Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf 
nicht mehr beihilfefähig (Ausnahme: 
Unfall).

Diese Regelung gilt auch für die be-
rücksichtigungsfähigen Angehörigen.

Belastungsgrenzen

Die Belastungsgrenzen (Härtefall-
regelung) werden dahingehend geän-
dert, dass sowohl bei der Ermittlung 
der zweiprozentigen als auch bei der 
einprozentigen Grenze für den be-
rücksichtigungsfähigen Ehegatten und 
die Kinderfreibeträge angerechnet 
werden können.

Bis zur Belastungsgrenze erfolgt je-
doch in jedem Fall ein Abzug. Die Här-
tefallregelung ist antragsgebunden.

Fahrtkosten

Fahrtkosten zur ambulanten Behand-
lung sind nur noch in Ausnahmefällen
beihilfefähig.

Neue Leistungen

In Anlehnung an die gesetzliche Kran-
kenversicherung sind künftig Mutter 
(Vater)-Kind-Kuren sowie Hospizauf-
enthalte beihilfefähig.

Arznei- und Verbandsmittel

Die Aufwendungen für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel, die auch 
die gesetzliche Kran ken versicherung 
nicht übernimmt, sind nicht beihilfefä-
hig. Ferner werden nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel nicht 
mehr berücksichtigt.

Heilbehandlungen

Heilbehandlungen (soweit ärztlich 
verordnet), z. B. Bäder, Massagen, 
Krankengymnastik, Bestrahlungen, lo-
gopädische Maßnahmen usw. sind bis 
zu bestimmten Höchstbeträgen beihil-
fefähig.

Hilfsmittel

Beihilfefähig sind die Kosten für An-
schaffung und Reparatur von Hilfsmit-
teln. Brillengestelle sind nicht beihilfe-
fähig. 
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Ich bin krank. Und nun?
Im Fall der Krankheit muss diese und 
deren voraussichtliche Dauer so  wohl 
gegenüber der Seminarleitung als 
auch der Schule unverzüglich ange-
zeigt werden. Gesetzlich Versicherte 
müssen voraussichtlich ab dem 
01.01.2023 ab dem vierten Tag der Ar-
beitsunfähigkeit keine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vorlegen. Die Ar-
beitsunfähigkeit muss in diesem Fall 
jedoch ärztlich festgestellt werden. 
Während der Prüfungsphase gilt, dass 
der Prüfling eine Genehmigung des 
Prüfungsausschusses benötigt, wenn 
er aus Krankheitsgründen von einem 

Prüfungsteil oder der gesamten Prü-
fung zurücktritt. Die Vorlage eines 
amtsärztlichen Gutachtens/Attests 
kann verlangt werden. Wenn der 
Rücktritt genehmigt wird, gilt der Prü-
fungsteil oder die Prüfung als nicht 
unternommen. Im Fall der Nichtge-
nehmigung wird der nicht angetrete-
ne Prüfungsteil mit „ungenügend“ be-
wertet; tritt der Prüfling von der 
gesamten Prüfung ohne Genehmi-
gung zurück, gilt diese als nicht be-
standen.

Abwicklung im Versicherungsfall

Privatpatientinnen und -patienten er-
halten keine Versichertenkarte mit 
der Möglichkeit der direkten Abrech-
nung zwischen Behandler und Versi-
cherer. Der Heilbehandler schickt eine 
Rechnung, die vom Patienten bezahlt 
werden muss. Die Originalrechnung 
wird an die PKV zur Erstattung ge-
schickt, die Beihilfestelle akzeptiert in 
der Regel die Zweitschriften. 
Für die Beihilfestelle muss ein speziel-
les Formular ausgefüllt werden, der 
sogenannte Beihilfeantrag. Die Rech-
nungen müssen gesammelt werden, 
bis ein Rechnungsbetrag in Höhe von 
100 € erreicht ist. Sollte dieser Rech-
nungsbetrag innerhalb von 10 Mona-
ten nicht erreicht sein, können die tat-
sächlichen Rechnungen spätestens 
ein Jahr nach Entstehung der Aufwen-
dungen eingereicht werden, da sonst 
kein Anspruch mehr besteht.
Privat Krankenversicherte mit Beihil-
feanspruch sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass der Dienstherr die 
Rechnungen mit den Diagnosen er-
hält. Die Beihilfestelle hat also Kennt-
nis von sämtlichen Behandlungen, 
Therapien und den dazugehörigen 
Diag nosen. 

Mängel der Beihilfe  
und Versicherung

Die Beihilfe übernimmt nicht alles, 
was berechnet werden kann. Daher ist 
es wichtig, bei der Auswahl einer PKV 
darauf zu achten, dass die Gesellschaft 
sogenannte Ergänzungstarife anbie-
tet, die diese Lücken ganz oder zum 
Teil ausgleichen. 

Es gilt zu unterscheiden: tatsächlicher 
und beihilfefähiger Rechnungs betrag. 

Einige Gesellschaften bieten soge-
nannte Beihilfeergänzungstarife, die 
nach Vorleistung der Beihilfe die ver-
bleibenden Restkosten voll erstatten 
und nicht nur bis zum beihilfefähigen 
Rechnungsbetrag versichern.
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Nachwuchs? Kinder und Referendariat
Sobald einer Schwangeren ihr Zustand 
bekannt ist, sollte sie ihn der Seminar-
leitung und Schule melden und dabei 
den mutmaßlichen Tag der Entbin-
dung angeben. Diese Regelung dient 
dem Schutz der Schwangeren und 
darf unter keinen Umständen Anlass 
für irgendwelche Diskriminierungen 
oder Benachteiligungen sein. Schwan-
gere dürfen nicht zu gefährli chen oder 
gefahrenträchtigen Arbei ten oder 
Diensten herangezogen wer  den. Auf 
Grundlage einer Gefährdungsbeurtei-
lung ist zu ermitteln, ob und inwieweit 
eine Tätigkeit in der Schule ausgeübt 
werden kann.

Für die Zeit der letzten sechs Wochen 
vor der Entbindung besteht ein Be-
schäftigungsverbot, sofern sich eine 
Schwangere nicht ausdrücklich zur Ar-
beitsleistung bereit erklärt. Diese Er-
klärung kann sie jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen.  Allerdings 
darf eine Frau bis zum Ablauf von acht 
Wochen nach der Entbindung nicht 
beschäftigt werden. Auf dieses Be-
schäftigungsverbot kann eine Frau 
nicht verzichten. Bei Früh und Mehr-
lingsgeburten verlängert sich die 
Schutzfrist auf zwölf Wochen nach der 
Geburt. Während der genannten Mut-
terschutzfristen erhält die (werdende) 
verbeamtete Mutter auch im Referen-
dariat ihre vollen Bezüge weiter. 

Auch Referendarinnen und Referen-
dare haben die Möglichkeit, Elternzeit 
zu beantragen. Die Elternzeit kann, 
auch anteilig, von den Eltern allein 
oder gemeinsam ge nommen werden. 
Jeder Elternteil kann seine Elternzeit 
auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine 
Verteilung auf weitere Zeitabschnitte 
ist nur mit der Zustimmung des 
Dienstherrn bzw. Arbeitgebers mög-
lich. Die Elternzeit kann unmittelbar 
im Anschluss an die gesetzliche Mut-
terschutzfrist in Anspruch genommen 

werden. Wer Elternzeit beanspruchen 
will, muss sie für den Zeitraum bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes spätestens sieben Wochen und 
für den Zeitraum zwischen dem drit-
ten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes spätes-
tens 13 Wochen vor Beginn der Eltern-
zeit schriftlich vom Arbeitgeber ver-
langen. Gleichzeitig muss sie oder er 
erklären, für welche Zeiten innerhalb 
von zwei Jahren Elternzeit genommen 
werden soll. 

Der Anspruch auf Elternzeit besteht 
bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres eines Kindes. ein Anteil von bis 
zu 24 Monaten ist auf die Zeit bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres 
übertragbar. In dieser Zeit kann Eltern-
geld beantragt werden. 

Anspruch auf Elterngeld hat grund-
sätzlich, wer 
1.  einen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat,

2.  mit seinem Kind in einem  
Haushalt lebt,

3.  dieses Kind selbst betreut und 
erzieht und

4.  keine oder keine volle Erwerbs-
tätigkeit ausübt.

Bei Mehrlingsgeburten besteht nur 
ein Anspruch auf Elterngeld (§ 1 Abs. 1 
BEEG). Es beträgt mindestens 300 € 
monatlich, (§ 2 Abs. 4 S. 1 BEEG), im 
Übrigen beträgt es grundsätzlich 67 % 
des Einkommens aus Erwerbstätigkeit 
vor der Geburt des Kindes bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 1.800 € (§ 2 
Abs. 1 BEEG). 

Elterngeld wird als Basiselterngeld 
oder als Elterngeld Plus gewährt. Es 
kann ab dem Tag der Geburt bezogen 
werden. Basiselterngeld kann bis zur 
Vollendung des 14. Lebensmonats des 

Kindes bezogen werden. Elterngeld 
Plus kann bis zur Vollendung des 
32. Lebensmonats bezogen werden, 
solange es ab dem 15. Lebensmonat 
in aufeinander folgenden Lebensmo-
naten von zumindest einem Elternteil 
in Anspruch genommen wird (§ 4 Abs. 
1 BEEG). Die Eltern haben gemeinsam 
Anspruch auf zwölf Monatsbeträge 
Basiselterngeld. 
Ist das Einkommen aus Erwerbstätig-
keit eines Elternteils in zwei Lebens-
monaten gemindert, haben die Eltern 
gemeinsam Anspruch auf zwei weite-
re Monate Basiselterngeld (Partner-
monate). Statt für einen Lebensmonat 
Basiselterngeld zu beanspruchen, 
kann die berechtigte Person jeweils 
zwei Lebensmonate Elterngeld Plus 
beziehen (§ 4 Abs. 3 BEEG). Ein Eltern-
teil hat Anspruch auf höchstens zwölf 
Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüg-
lich der höchstens vier zustehenden 
Monatsbeträge Partnerschaftsbonus 
nach § 4b BEEG. Ein Elternteil hat nur 
Anspruch auf Elterngeld, wenn er es 
mindestens für zwei Lebensmonate 
bezieht (§ 4 Abs. 4 BEEG). Der An-
spruch auf Elterngeld muss bei den 
zuständigen Versorgungsämtern (in 
der Regel bei der Gemeindeverwal-
tung) geltend gemacht werden. Wäh-
rend der Elternzeit haben BeamtInnen 
Anspruch auf Beihilfe.
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Alles zu viel? Abbruch des Referendariats
Es besteht die Möglichkeit, das Refe-
rendariat abzubrechen. Hierfür ist auf 
dem Dienstweg ein Antrag auf Entlas-
sung zu stellen.
Dem Antrag wird grundsätzlich statt-
gegeben. Zu beachten ist aber, dass 
eine Wiedereinstellung in das Refe-
rendariat in Niedersachsen nur dann 
möglich ist, wenn nicht bereits mehr 

als die Hälfte des regulären Referen-
dariats abgeleistet worden ist. Das Re-
ferendariat dauert 18 Monate.
Mit dem Abbruch des Referendariats 
und der Neueinstellung kann im  
Übrigen kein Seminarwechsel er-
zwungen werden, in der Regel wird 
man im selben Seminar wieder neu 
eingestellt!

Bei Problemen in der Ausbildung wen-
det man sich an den Personalrat der 
Aus zubildenden am Studienseminar, 
die Kolleg*innen der Schul-
bezirkspersonalräte bei den Regiona-
len Landesämtern für Schule und Bil-
dung (RLSB) (siehe Adressen im 
Service-Teil, S. 33).

Studienseminartage der GEW-Bezirks- 
verbände immer beliebter
Diese erfreuen sich mittlerweile über 
die Jahre gesehen einer großen Be-
liebtheit, da sie die einzige ganztägige 
Fortbildung für Anwärter*innen und 
Referendar*innen darstellen.
Die vier GEW-Bezirksverbände organi-
sieren die Studienseminartage in Ab-
sprache mit den Studienseminarlei-
tungen der Bezirke. Thematisch sind 
sie unterschiedlich aufgebaut, jedoch 
meist mit einem pädagogisch interes-
santen Hauptthema und einer Anzahl 
von Workshops. Sie können wichtige 
Ergänzungen zum Seminarangebot 
sein und werden von „Praktikern für 
Praktiker“ durchgeführt.

Die Termine sind bei den Bezirken zu 
erfragen bzw. können auf den Home-
pages der GEW-Bezirke eingesehen 
werden. (siehe Adressen im Service-
Teil, S. 33)

Referendariat  
in Teilzeit 
Bei Kinderbetreuung oder Pflege von 
Angehörigen ist Teilzeit auf Antrag 
möglich! 
Referendar*innen, die ein Kind unter 
18 Jahren oder einen pflegebedürfti-
gen Angehörigen pflegen oder betreu-
en, können auf Antrag das Referenda-
riat auch in Teilzeit ableisten. 
Rechtsgrundlage ist hier § 62 Abs. 2 
des Niedersächsischen Beamten-
gesetzes, in dem bestimmt ist, dass 
auch Beamten im Vorbereitungsdienst 
Teilzeit gewährt werden kann, wenn 
die Struktur der Ausbildung und der 
Ausbildungserfolg nicht gefährdet 
werden. Dabei besteht auch die Mög-
lichkeit, die Referendariatszeit zu ver-
längern. In der APVO ist bestimmt, 
dass bei Teilzeit auf Antrag die Anzahl 
der Ausbildungsveranstaltungen redu-
ziert werden kann.
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Personalvertretung für Auszubildende
Für euch zuständig ist der Personalrat 
der Auszubildenden am Studiensemi-
nar. Dieser setzt sich am Besten aus 
allen drei Ausbildungsjahrgängen mit 

breiter Streuung zusammen, damit 
keine Ausbildungsgruppe „verloren“ 
geht. Die neu am Studienseminar an-
fangende Gruppe wählt in den ersten 

Wochen ihre Vertreter*innen nach 
oder der gesamte Personalrat wird auf 
einer Personalversammlung neu ge-
wählt.

Aufgaben des Personalrates

Formal werden die Aufgaben des Per-
sonalrates und dessen Stellung im 
Niedersächsischen Personalvertre-
tungsgesetz beschrieben. Dieses bein-
haltet auch die Aufforderung, auf die 
Umsetzung der gültigen Ausbildungs-
verordnung, der Durchführungsbe-
stimmungen und Gesetze zu achten. 
Für die praktische Arbeit bedeutet es, 
dass sich die Mitglieder des Personal-
rates die Inhalte aneignen müssen. 
Hierbei kann die GEW Fortbildungen 
für Personalräte organisieren. 
Der Personalrat vertritt die Interessen 
der Auszubildenden nach außen ge-
genüber der Dienststelle. In regelmä-
ßigen Sitzungen mit der Seminarlei-
tung können Probleme am Seminar, 
gesetzliche Änderungen sowie die Be-
setzung von Stellen besprochen und 
ggf. an Lösungen gearbeitet werden.

Jede(r) Auszubildende hat bei indivi-
duellen Problemen die Möglichkeit, 
den Personalrat einzuschalten. Ge-
genüber den Auszubildenden hat der 
Personalrat eine Vertrauensstellung, 
die im individuellen Problem- oder 
Konfliktfall gewahrt werden muss 
(Verschwiegenheitsverpflichtung).
Um die Auszubildenden regelmäßig 
über ihre Arbeit zu informieren, kann 
der Personalrat eine Personalver-
sammlung einberufen. Er kann exter-
ne (GEW-)Referent*innen zu Ein-
zelthemen einladen. Er kann 
Beschlüsse initiieren, die ggf. Ver-
handlungen mit der Seminarleitung 
zur Folge haben, um bestimmte Miss-
stände zu beheben.

Personalratsarbeit: Nicht nur Feste organisieren...

•  Problem- oder Konfliktfall: Benotung 
während der Ausbildung, Planung 
und Durchführung einer Seminare-
valuation für den Prüfungsjahrgang

•  Beratung von Auszubildenden über 
Ausbildungsunterbrechungen

•  Erarbeitung von Stellungnahmen 
(z. B. zur APVO-Lehr)

•  Organisation der Vorstellung von 
GEW und Berufsverbänden für die 
nächsten Ausbildungsjahrgänge

•  Organisation von Blockseminaren zu 
Themen wie Rhetorik, Zeit manage-
ment, Bewerbungstraining

Hilfen der GEW

Zu den genannten Beispielen kann die 
GEW Hilfestellungen anbieten, ange-
fangen von Broschüren bis hin zu 
Blockseminaren mit Referent*innen. 
Kontakte erhältst du über die GEW-
Bezirke (siehe Service-Teil).
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Finanzielle Aspekte in der Ausbildung
Besoldung

Anwärterinnen und Anwärter sowie 
Referendarinnen und Referendare 
werden während des Vorbereitungs-
dienstes besoldet. Die Besoldung be-
steht aus einem Anwärtergrundbe-
trag, dessen Höhe vom angestrebten 
Eingangsamt abhängig ist. So erhalten 
z. B. Lehrkräfte an Grund- und Haupt-
schulen A 12; Lehrkräfte an Förder-
schulen A 13 und Lehrkräfte an Gym-
nasien und Berufsbildenden Schulen 
A 13 + Zulage. 
Weitere Bestandteile können der Fa-
milienzuschlag, der für Verheiratete 
bzw. Geschiedene gezahlt wird, sowie 
Zuschläge für Kinder sein. 
Die familienbezogenen Bestandteile 
werden nur einmal gezahlt, auch 
wenn zwei Personen Anspruch erhe-
ben können, z.B. weil sie verheiratet 
sind und beide im öffentlichen Dienst 
beschäftigt sind. In diesem Fall wird er 
je zur Hälfte gezahlt. 
Wichtig ist, Änderungen des 
Familienstandes mitzuteilen. 

Im Land Niedersachsen ist seit dem 
1. 1. 2017 ein eigenständiges Nieder  
sächsisches Besoldungsgesetz (NBes  
Ges) in Kraft. Lehrkräfte werden seit-
dem bei der Einstellung in die Erfah-
rungsstufe 4 ihrer Besoldungsgruppe 
eingestuft. Nur bei anerkennungsfähi-
gen Vordienstzeiten, z. B. als tarife-
schäftigte Lehrkraft kann eine höhere 
Zuordnung erfolgen. Da die Besoldung 
Ländersache ist, gelten in den Bundes-
ländern unterschiedliche Besoldungs-
tabellen und Besoldungsgesetze.
Die Höhe der Besoldung bzw. der Zu-
schläge entnehmt bitte der neben-
stehenden Tabelle.

Kinderzuschläge

Den Kinderzuschlag erhält derjenige 
Elternteil, der das Kindergeld erhält 
oder erhalten könnte. Der Kinderzu  
schlag ist nach der Zahl der Kinder ge  
staffelt.
Bei mehr als einem Kind erhöht sich 
der Familienzuschlag für das zweite zu 
berücksichtigende Kind um 128,16 €, 
für das dritte und jedes weitere zu be  
rücksichtigende Kind um 450,96 €.
Wem im Dezember ein kinderbezoge  
ner Familienzuschlag zusteht, erhält

als jährliche Sonderzahlung pro Kind 
250 € für das erste und das zweite 
Kind. Für das dritte und weitere Kinder 
wird ein Betrag in Höhe von 500 € pro 
Kind im Dezember gezahlt. Diese Re  
gelung wurde durch viele Aktionen 
der GEW erreicht. Die Erhöhung der 
Sonderzahlung ab dem dritten Kind ist 
ein erheblicher Erfolg.
Die o. g. Bezüge sind Bruttobezüge, 
von denen noch die monatliche Lohn  
steuer abgezogen werden muss. So-

zialersicherungsbeiträge werden bei 
Beamt*innen nicht erhoben. Die erste 
regelmäßige Zahlung wird in der Regel 
erst nach ca. acht Wochen eintreffen; 
vorher bekommst du lediglich Ab  
schlagszahlungen. Wer dringend Geld 
benötigt, sollte sich an die zuständige 
Bezügestelle wenden.

Anwärtergrundbetrag
A 9 bis A 11  € 1319,74
A 12  € 1476,91
A 13  € 1512,66
A 13 + Zulage  € 1551,92

Der Anwärtergrundbetrag erhöht 
sich gegebenenfalls um den Famili-
enzuschlag Stufe 1 (für verheiratete 
Anwärter*innen bzw. für geschiede-
ne Anwärter*innen, wenn diese aus 
der Ehe zum Unterhalt verpflichtet 
sind). Anwärter*innen mit Kind(ern) 
erhalten die Familienzuschläge ab 
Stufe 2 (je nach Kinderzahl).

Familienzuschlag für Beamte

Stufe 1 € 149,94
Stufe 2 € 278,10

Bei mehr als einem zu berücksich-
tigenden Kind erhöht sich der Famili-
enzuschlag für das zweite Kind um 
€ 128,16. Für das dritte und jedes 
weitere Kind beträgt der Zuschlag
€ 450,96.
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Reisekosten

Reisekosten im Vorbereitungsdienst 
Bei Reisen zum Zweck der Ausbildung 
ist grundsätzlich zwischen generell ge-
nehmigten Reisen und gesondert zu 
genehmigenden Reisen zu unterschei-
den. Die generell genehmigten Reisen 
und die jeweilige Zuständigkeit für die 
Genehmigung von gesonderten Rei-
sen ergeben sich aus der Anlage 1 des 
Leitfadens Genehmigung von Dienst-
reisen. Generell genehmigte Reisen 
sind solche, für die es keines geson-
derten Antrages bedarf. Generell ge-
nehmigte Reisen sind beispielsweise 
die Fahrten zu den Orten der Ausbil-
dungsveranstaltungen des Studiense-
minars für die Zeit der Ausbildung. 
Reisen, die gesondert genehmigt wer-
den müssen, sind beispielsweise Kom-
paktseminare, eintägige Exkursionen, 
Fahrten außerhalb des Bezirks des je-
weiligen Regionalen Landesamtes für 
Schule und Bildung (Ziffer 3 Leitfaden 
Reisekosten im Vorbereitungsdienst, 
Stand: 01. Dezember 2020).
Die zur Abrechnung von Reisekosten-
vergütung zu benutzenden landesein-
heitlichen Vordrucke sind im Internet 
unter www.e-forms.niedersachsen.
de/formulare/reise_und_umzugskos-
ten_trennungsgeld/ abrufar. Die 
Fahrtkosten müssen innerhalb eines 
halben Jahres nach Beendigung der 
Dienstreise be antragt werden. Das 
Land Niedersach sen zahlt 0,20 € pro 
Kilometer bis zu einer Obergrenze von 
100 Euro pro Reise (= 500 km). Bei Be-
nutzung des Fahrrades wird gem. § 5 
Abs. 5 NRKVO eine Wegstreckenent-
schädigung i. H. v. 0,05 Euro je Kilome-
ter gezahlt (Ziffer 5 Leitfaden Reise-
kosten im Vorbereitungsdienst, Stand: 
01. Dezember 2020).

Vermögenswirksame Leistungen

Euch steht eine vermögenswirksame 
Leistung in Höhe von 6,65 € zu. Die 
Leistung wird aber nur auf einen ent-
sprechenden Vertrag eingezahlt.
Sprecht am besten mit eurer Bank 
über die Art und den Umfang eines 
Vertrages.

Jahressonderzahlung

Der Landtag hat auf Vorschlag der Re-
gierung beschlossen, dass Referen-
dar*innen und Anwärter*innen ab 
dem Jahr 2020 wieder eine Jahresson-
derzahlung (Weihnachtsgeld) erhal-
ten sollen.
Im Dezember 2020 wurde erstmals 
nach über 15 Jahren wieder eine Son-
derzahlung an Beamt*innen im Vor-
bereitungsdienst gezahlt. Seit 2022 
beträgt diese € 250.
Die GEW begrüßt die Wiedereinfüh-
rung der Sonderzahlung, erwartet 
aber, dass in Zeiten von Fachkräfte-
mangel die Zahlung erheblich aufge-
stockt wird. Ziel ist ein gestaffeltes 
Weihnachtsgeld wie bei den Tarif-
beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Versicherungen

Beamtinnen und Beamte können ei-
nen günstigen Auto- und Hausratsver-
sicherungstarif bekommen. Fordert 
bei eurer Versicherung das entspre-
chende Formblatt an, lasst die RLSB 
euren Beamtenstatus bescheinigen 
und schickt das Formular an die Versi-
cherung zurück.
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Einstellungssituation im Bereich  
der allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen
Die Chance für Lehrerinnen und Leh-
rer, nach der zweiten Ausbildungs-
phase in Niedersachsen eine Stelle in 
einer Grund-, Haupt-, Förder- oder Re-
alschule, an einer Integrierten oder 
Kooperativen Gesamtschule, einer 
Oberschule oder am Gymnasium zu 
bekommen, sind gut.

Dabei unterscheiden sich die Einstel-
lungsmöglichkeiten je nach Lehramt, 
Fächerkombination, Bewerbernote 
und dem regionalen Bedarf.

Im Folgenden wird im ersten Teil  
skizziert, nach welchen Maßgaben die 
Unterrichtversorgung gesteuert und 

berechnet wird und wovon letztlich 
abhängt, wie viele Lehrkräfte einge-
stellt werden.
Der zweite Teil gibt einen kurzen Über-
blick über die letzten Einstellungs- 
runden, informiert über Mangelfächer 
und Bewerbernoten und gibt Hinwei-
se zum Bewerbungsverfahren. 

Eine rechnerische Unterrichtsversorgung  
von 100 Prozent reicht nicht aus
Die jeweilige Landesregierung hat in 
den letzten Jahren immer versucht, 
die statistische Unterrichtsversorgung 
nahe 100 Prozent zu halten. Dieser 
„magische Wert“, der per Statistik 
zweimal im Jahr in der Regel im  
Februar und September berechnet 
wird, wird seit dem Schuljahr 2015/16 
verfehlt. 
Man muss aber wissen, dass dieser 
Wert eine reine Rechengröße ist und 
über die ausreichende Ausstattung 
der Schulen mit Lehrerstunden nur 
bedingt etwas aussagt, da der Wert 
nicht nach pädagogischen Kriterien 
bemessen wird. Denn die 100-Pro-
zent-Marke kann auch durch Maßnah-
men erreicht oder sogar überschritten 
werden, die die Unterrichtsqualität 
verschlechtern und die Arbeitsbelas-
tung der Beschäftigten erhöhen. So 
kann die statistische Unterrichtsver-
sorgung z. B. dadurch verbessert wer-
den, dass man die Klassenfrequenzen 
vergrößert oder die Vorschriften ver-
schärft, wann angeblich zu kleine Klas-
sen zusammenzulegen sind usw. 

Mehrfach sind Anrechnungs- und Frei-
stellungsstunden gekürzt worden. Pä-
dagogisch notwendige und sinnvolle 
Maßnahmen, wie z. B. die Einführung 
der Inklusion und der Ausbau von 
Ganztagsschulen, sind unzureichend 
mit Lehrer*innenstunden ausgestat-
tet. 
Nach Auffassung der GEW bleibt die 
Versorgung der niedersächsischen 
Schulen mit Lehrer*innen immer 
mehr oder weniger deutlich hinter 
den pädagogischen Notwendigkeiten 
zurück. 
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Entwicklung der Schülerzahlen 

Die statistische Unterrichtsversorgung 
hängt natürlich auch von der Zahl der 
Schüler*innen ab, die unterrichtet 
werden müssen. Bis 2019 sind bei den 
allgemeinbildenden Schulen die 
Schüler*innenzahlen zurückgegan-
gen. Trotz dieser rückläufigen Zahlen 
ist es gelungen, dass dadurch freiwer-
dende Ressourcen im Bildungssystem 
belassen wurden (sog. Demographi-
sche Rendite) und für die Verbesse-

rung der Lernbedingungen genutzt 
wurden. Dass diese Praxis bisher von 
allen Parteien getragen wurde, ist 
zweifelsohne auch ein Erfolg der GEW.
Seit 2020 steigt die Zahl der 
Schüler*innen wieder. Im Jahr 2020 
war dieser Anstieg mit 2,34 Prozent 
besonders hoch, vor allem wegen der 
Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren 
an allen Schulformen. Aber auch für 
die kommenden Jahre wird eine stei-

gende Zahl von Schüler*innen prog-
nostiziert. Auf diese steigende Zahl 
von Schüler*innen muss auch mit ei-
ner entsprechenden Steigerung der 
personellen Ressourcen reagiert wer-
den.

Informationen zu den Einstellungen (Mangelfächer)

Zum Beginn des Schuljahres 2023/24 
konnten mit 1438 eingestellten Lehr-
kräften gerade einmal rund 80 Prozent 
der ausgeschriebenen Stellen besetzt 
werden. Dieser Wert bleibt damit auf 
einem historisch niedrigen Niveau; im 
Einstellungsdurchgang Anfang 2023 
wurde eine Besetzungsquote von nur 
71 Prozent der Stellenausschreibun-
gen (941 neu eingestellte Lehrkräfte) 
erreicht.
Die Einstellungen erfolgen grundsätz-
lich im Beamtenverhältnis. Liegen die 

rechtlichen Voraussetzungen dafür 
nicht vor, werden diese Lehrkräfte als 
Tarifeschäftigte eingestellt.
In den letzten Einstellungsrunden ging 
die Landesregierung auch dazu über, 
Lehrkräfte nicht nur in den Schulfor-
men einzustellen, für die Bewerber*-
innen ausgebildet sind, sondern auf-
grund des Bewerbermangels in 
be stim mten Fächern und Schulformen 
auch an „lehramtsfremden“ Schul-
formen. So kann z.B. einem Gymnasial-
lehrer eine Stelle an einer Realschule 

angeboten werden – eine solche Stel-
le wird aber auch schlechter besoldet 
(A 12 anstatt A 13 + allgemeine 
Stellen zulage). Vor Bewerbung und 
Vertragsabschluss sollten sich die 
Kolleg* innen unbedingt die angebote-
ne Stelle und den Einstellungserlass 
genau ansehen.

Für das Einstellungsverfahren im Som-
mer 2024 stellen sich in Niedersach-
sen die Einstellungschancen hinsicht-
lich der folgenden Fächer besonders 
günstig dar, weil hier mit einer ver-
gleichsweise geringen Anzahl an Be-
werbungen gerechnet wird, wobei der 
Bedarf bei Haupt- und Realschulen in 
fast allen Fächern die Zahl der Bewer-
bungen übersteigt:

Die Zahl der Stellen und die Mangelfächer werden in jedem Jahr im jeweiligen 
Einstellungserlass festgelegt, der in der Regel im November bzw. Mai des Jah-
res im entsprechenden Schulverwaltungsblatt und im Netz veröffentlicht wird.
Merkblätter, aktuelle und detaillierte Informationen zum Einstellungssystem 
und zu den Bewerbungsmöglichkeiten findet man unter
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nicht-
lehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/

Lehramt Fächer mit besonders hohem Bedarf
Grundschulen Kunst, Musik, Sport, Werken,  

Werte und Normen
Haupt- und  
Realschulen

Chemie, Englisch, Französisch, Informatik, 
Musik, Politik, Physik, Technik, Werken, 
Werte und Normen

Gymnasien Chemie, Informatik, Kunst, Mathematik, 
Musik, Physik, Werte und Normen
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Die Zahl der Stellen und die Mangelfä-
cher werden in jedem Jahr im jeweili-
gen Einstellungserlass festgelegt, der 
in der Regel im November bzw. Mai 
des Jahres im entsprechenden Schul-
verwaltungsblatt und im Netz veröf-
fentlicht wird. 
Merkblätter, aktuelle und detaillierte 
Informationen zum Einstellungssys-
tem und zu den Bewerbungsmöglich-
keiten findet man unter 

http://www.mk.niedersachsen.de/
startseite/schule/lehrkraefte/
einstellungen

Immer mehr Lehrkräfte sind in den 
letzten Jahren oft kurz nach dem Vor-
bereitungsdienst in den Schuldienst 
übernommen worden, sie konnten 
sich z. T. also schon bewerben, obwohl 
sie die zweite Ausbildungsphase noch 
nicht abgeschlossen hatten.

Inzwischen sind die Examenstermine 
so an den Beginn des Schul(halb)jah-
res angepasst worden, dass nach er-
folgter Einstellung der Dienstbeginn 
am ersten Schultag des jeweiligen 
Halbjahres möglich ist. 

Es ist davon auszugehen, dass die Se-
minare rechtzeitig über die jeweiligen 
Einstellungsmodalitäten informieren. 
Die GEW empfiehlt dir, dich zu ge-
gebener Zeit selbst über den oben an-
gegebenen Link über die aktuellen 
Regelungen zur Einstellungsrunde zu 
informieren.

Die Einstellungschancen sind je nach 
Schulform, aber auch nach Fach und 
natürlich nach Note sowie regional 
sehr unterschiedlich. „Auf dem Land“ 
bekommt man jedenfalls schneller 
eine Stelle.

Um sich über die genauen Einstel-
lungsmodalitäten zu informieren,  
sollten sich die Bewerberinnen und 
Bewerber unbedingt mit dem Schul- 
bezirkspersonalrat der jeweiligen Re-
gionalabteilung der Landesschul- 
behörde in Hannover, Lüneburg, 
Braunschweig oder Osnabrück in Ver-
bindung setzen, der für den jeweiligen 
Standort der Landesschulbehörde zu-
ständig ist, bei dem sie sich bewerben.
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Die Einstellungssituation im Bereich der niedersächsischen  
berufsbildenden Schulen
Mit Beginn des Jahres 2011 wurden 
die berufsbildenden Schulen in soge  
nannte „Regionale Kompetenzzent  
ren“ umgewandelt, die ihr Stellenbud-
get selbstständig bewirtschaften. Die-
ses Verfahren hat dazu geführt, dass 
sehr viele Stellen im Land unbesetzt 
blieben. Die Ausnutzung des Beschäf-
tigungsvolumens erreichte im Mai 
2014 einen Tiefstand. Diese Tatsache 
hat das MK veranlasst die Stellen-
bewirtschaftung ab dem Sommer 
2014 wieder zentral vorzu  nehmen. 
Stellenreste, die einzelne Schulen 
nicht nutzen konnten, werden so wie-
der zu ganzen Stellen. Mit dieser Maß-
nahme konnte das Beschäftigungs-
volumen gesteigert werden.
Die Unterrichtsversorgung ist zum 
Schuljahr 2022/23 im Bereich der 
Theorie lehrkräfte mit 93,1 % und im 
Bereich der Fachpraxis mit 91,6 % an-
gegeben worden. Im Jahr 2022 konn-
ten bis zum Sommer 300 Lehrkräfte 
eingestellt werden. Die Anzahl der 
ausgeschrieben Stellen liegt deutlich 
darüber.
Bis zum Jahr 2030 geht das Land von 
einem Rückgang der Anzahl der Schü-
lerinnen und Schülern an berufsbil-
denden Schulen von bis zu 20 % aus. 
Diese Entwicklung ist regional und 
schulformbezogen sehr unterschied-
lich. Die Altersstruktur der Lehrkräfte 
in den berufsbildenden Schulen führt 
auch in den nächsten Jahren zu wei-
terhin hohen Pensionszahlen, die 
durch vermehrte Einstellungen ausge-
glichen werden müssen. Aktuelle Zah-
len können der Statistikbroschüre ent-
nommen werden. Diese Broschüre 
wird regelmäßig überarbeitet und 
steht zum Download über >Ser vice> 
Sta tistik>Berufs bildende Schulen auf 
der Homepage des Kultusministeri-
ums zur Verfügung. 
Die Einstellungschancen sind abhän-
gig vom fächerspezifischen Bedarf der 
Schulen sowie der regionalen Bewer-
berlage. Es werden vorrangig die Lehr-
kräfte eingestellt, die den Vorberei-
tungsdienst erfolgreich absolviert 
haben. Sehr gut sind die Einstellungs-

chancen in Mangelfächern wie Metall-
technik, Elektrotechnik, Fahrzeug-
technik, Sozialpädagogik und Pflege. 
In diesen Bereichen ist derzeit sogar 
der Quereinstieg möglich. Die Aus-
schreibung der Stellen erfolgt im 
landes weiten Onlineportal (www.
eis-online-bbs.niedersachsen.de). 
Die berufs bildenden Schulen schrei-
ben die Stellen ausschließlich über 
dieses Portal aus, Bewerberinnen und 
Bewerber können sich nur über dieses 
Portal bewerben. Zentrale Einstel-
lungstermine sind nicht mehr vorge-
sehen. Ausschreibungen und Bewer-
bungen sind nicht an bestimmte 
Termine gebunden, registrierte Be-
wer berinnen und Bewerber werden 
bei passenden Ausschreibungen di-
rekt benachrichtigt. 
Die genaue Anzahl der im nächsten 
Jahr auszuschreibenden Stellen ist 
nicht vorher zu sagen, da zwischen 
den Schulen aufgrund der Unterrichts-
versorgung und der Lehrersollstunden 
regelmäßig ein Stellenausgleich statt-
findet. Die Schulen erhalten dann eine 
Einstellungsermächtigung und schrei-
ben die Stellen in eigener Verantwor-
tung aus. Wie die Ausschreibungen 
inhaltlich aussehen werden, welche 
beruflichen Fachrichtungen und wel-
che Fächer ausgeschrieben werden, 
ist den Schulen überlassen. Wie bisher 
schon, werden Auswahlentscheidung 
und Einstellung an den einzelnen 
Schu len durchgeführt, der jeweilige 
Schulpersonalrat bestimmt bei der 
Einstellung mit. 
Neben einem erhöhten Bewerbungs-
aufwand für die Stellenbewerberin-
nen und Stellenbewerber, zeichnet 
sich das derzeitige Einstellungsverfah-
ren an berufsbildenden Schulen durch 
eine zunehmende Konkurrenzsitua-
tion der Schulen aus. Insbesondere 
Schulen außerhalb der Ballungsgebie-
te haben zunehmend Schwierigkeiten 
bei der Besetzung ihrer Stellen. In di-
versen Branchen macht sich auch auf-
grund demografischer Effekte zudem 
eine rückläufige Zahl an Ausbildungs-
verträgen bemerkbar. Dieses führt 

dazu, dass an einigen Stand orten die 
Beschulung einiger Berufe nicht gesi-
chert ist. Es ist zu erwarten, dass dies 
auch Auswirkungen auf das Einstel-
lungsverhalten einzelner Schulen hat.
An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, dass eine Versetzung zu einer an-
deren Schule für alle neu eingestellten 
Lehrkräfte in der Regel erst nach der 
dreijährigen Probezeit erfolgen kann. 
Durch die Einführung von schulischen 
Stellenbudgets ist außerdem eine Ver-
setzung nur möglich, wenn die auf-
nehmende Schule eine Einstellungs-
ermächtigung hat. Derzeit kann man 
feststellen, dass die Versetzungen auf 
Antrag sehr schwer zu realisieren sind. 
Über Versetzungsanträge entscheiden 
Schulleiterinnen oder Schulleiter. Die-
se entscheiden über eine Freigabe, die 
insbesondere in Mangelfächern kaum 
gewährt wird.
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Der Weg zur Traumstelle
Das Bewerbungsverfahren in Niedersachsen
Nach Beendigung des Referendariats 
hat jede*r die Möglichkeit, sich auf 
ausgeschriebene Stellen zu bewer-
ben. Da sowohl Einstellungsverfahren 
als auch -termine von Bundesland zu 
Bundesland sehr unterschiedlich sind, 

wird hier nur das niedersächsische 
Verfahren umrissen werden. Auch 
wenn man die Prüfung noch nicht ab-
solviert hat, kann man sich nach Maß-
gabe des jeweiligen Einstellungserlas-
ses auf Stellen bewerben. Wichtig ist, 

das Merkblatt zum Bewerbungsver-
fahren sehr gründlich zu lesen, um 
nicht bereits wegen formaler Mängel 
aus dem Bewerbungsverfahren ausge-
schlossen zu werden.

Stellen im Schuldienst

Die Stellenangebote werden jeweils 
im Herbst bzw. im Frühjahr im Inter-
net veröffentlicht. Die Stellen werden 
für die einzelnen Schulformen unter 
Angabe der gesuchten Fächerkombi-
nation und der Schule ausgewiesen. 
Im Nor  malfall Erst- und Zweitfach, z. T. 
aber auch nur das Erstfach und belie-
biges Zweitfach.
Es ist sinnvoll, sich vorrangig auf sol  
che Stellen zu bewerben, deren Fä  
cherkombination mit der eigenen 
übereinstimmt. Nach Auswertung der 
Bewerbungsunterlagen wirft der Com- 
puter eine Stellenbewerber*innenliste 
aus, deren Rangfolge nach dem No-
tendurchschnitt ermittelt wird. Hier-
bei wird die Note des Ersten Staats-
examens mit 1 multipliziert, die Note 
des Zweiten Staatsexamens mit dem 
Faktor 3. Die so gefundene Summe 
wird durch 4 dividiert und ergibt dann 
die Bewerber*innennote. Die 
Stellenbewerber/-innenliste beginnt 
mit der*m Bewerber*in mit der Best-
note (im Idealfall 1.0) und wird dann 
absteigend weiterge führt. Bei 
Bewerber*innen, die die  Prüfung für 
das Zweite Staatsexamen noch nicht 
absolviert haben, wird die Zahl 7 als 
Platzhalter eingesetzt.
In Niedersachsen gibt es zwei Arten 
von Stellen im Schuldienst: Schulstel- 
len und Bezirksstellen.
Bekannt gegeben werden die Schul-
stellen und die Bezirksstellen für be-
stimmte Schulen mit den benötigten 
Fächern und ggf. zusätzlichen Anfor-
derungen. Eine Bewerbung kann für 
einzelne Stellen und/oder für alle pas-
senden Stellen in bestimmten Land-

kreisen, den Regionalen Landesäm-
tern für Schule und Bildung (RLSB)  
oder im ganzen Land abgegeben wer-
den.
Wegen zunehmender Probleme bei 
der Besetzung von Stellen mit grund  
ständig für die einzelnen Lehrämter 
ausgebildeten Lehrkräften sind viele 
Stellen auch für Absolventinnen und 
Absolventen anderer Lehrämter geöff  
net.
Vor Abgabe der Bewerbung sollte man 
sich genau überlegt haben, auf welche 
Stellen, in welcher Region und an wel  
chen Schulformen man sich bewirbt. 
Hierbei kann man ganz konkrete Stel  
len angeben, bestimmte Regionen 
oder aber alle geeigneten Stellen im 
gesamten Land. Man kann auch ande  
re Schulformen (z. B. BBS) angeben.
Das Bewerbungsverfahren glie  dert 
sich in zwei Stufen mit unter  schiedli-
chen Bewerbungsfristen.
In der 1. Phase des Bewerbungsver  
fahrens bewirbt man sich generell um 
Einstellung in den Schuldienst im Land 
Niedersachsen zum jeweiligen Einstel-
lungstermin. Hierbei ist un  erlässlich, 
mindestens alle Stellen in mindestens 
eine regionale Angabe zu machen . 
Die Bewerbungsphase muss ungeb-
digt durchgführt werden, um an der 
ersten Auswhalrunde im Einstellungs-
verfahren teilzunehmen. Die vom Kul-
tusministerium vorgebenen Fristen 
müssen eingehalten werden. Dieser 
Bewerbung sind alle erfor  derlichen 
Unterlagen beizufügen.
Nach Bekanntgabe der konkreten Stel-
len bewirbt man sich auf be stimmte 
Stellen. Bei Schulstellen müssen dann 

die Bewerbungsun  terlagen zusätzlich 
noch an die Schule übersandt werden.

Bei Widerruf einer schriftlich erklär-
ten Stellenannahme fällt man aus 
dem gesamten weiteren Bewerbungs  
verfahren raus. Also: nicht auf Stellen 
bewerben, die man nicht annehmen 
möchte.
Da sich noch nachträglich Einstel  
lungsmöglichkeiten bzw. Änderungen 
der Stellenausschreibung ergeben 
können, sollte man auch dann eine 
Bewerbung abgeben, wenn keine pas-
sende Stelle ausgeschrieben wurde. 
Weiterhin ist es möglich, sich generell 
auch auf Vertretungsstellen („Feuer  
wehrverträge“) zu bewerben.
Bei Schulstellen führen die Schulen 
das Auswahlverfahren durch und ent  
scheiden über die Auswahl der einzu  
stellenden Lehrkräfte. Bei Bezirksstel-
len nehmen die regionalen Landesäm-
ter  das Auswahlverfahren an allen 
Schulformen in der Regel selbst vor.
Die Einstellungen erfolgen an allen 
Schulformen im Beamtenverhältnis. 
Liegen die rechtlichen Voraussetzun  
gen für eine Verbeamtung nicht vor, 
erfolgt die Einstellung im Tarifeschäf  
tigungsverhältnis.
Verbindliche Auskünfte über das Be-
werbungs-, Auswahl- und Einstel  
lungsverfahren erteilen nur die RLSB 
in Lüneburg und Braunschweig, Han-
nover und Osnabrück. Mündliche Zu-
sagen anderer Stellen (Schulleitung) 
sind nicht ver bindlich.
Die Bewerbung auf Stellen erfolgt on  
line unter www.eis-online.nieder- 
sachsen.de. Allerdings wird eine Be-
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werbung erst dann gültig, wenn man 
den ausgedruckten und unterschrie-
benen Bewerbungsbogen mit den Be-
werbungsunterlagen bei der Landes-
schulbehörde einreicht.

Folgende Bewerbungsunterlagen 
muss man in einfacher Ausfertigung 
beifügen:
a)  Zeugnis über die Prüfung zum Mas  

ter of Education bzw. die 1. Staats  
prüfung (unbeglaubigte Kopie),

b)  Zeugnis über die 2. Staatsprüfung 
(unbeglaubigte Kopie),

c)  bei noch nicht vorliegender 
2. Staatsprüfung: ggf. vorliegende 
Ausbildungsnachweise (unbegl. Ko-
pien)

d)  tabellarischer Lebenslauf,
e)  ggf. weitere Nachweise über Unter-

richtserfahrung, besondere Kennt-
nisse, etc.

Die Anschrift des zuständigen regiona-
len Landesamtes wird im Online-Ver-
fahren automatisch mitgeteilt. Die Be-
werbungsunterlagen sind an diese 
Adresse zu schicken. Die se Abteilung 
ist dann primär auch für Auskünfte 
usw. zuständig. Das Einreichen von 
Bewerbungsunterlagen für dasselbe 
Lehramt bei mehr als einem RLSB 
führt zur Ungültigkeit der gesamten 
Bewerbung.
Zur Vermeidung von Nachfragen sollte 
man einen weiteren Ausdruck für sei-
ne Unterlagen aufewahren.

Schulstellen

Für jede Bewerbung um eine Schul-
stelle ist zusätzlich ein Bewerbungsbo-
gen zu erstellen und unterschrieben 
mit den Bewerbungsunterlagen direkt 
an die jeweilige Schule zu schicken.

Das Auswahlverfahren

Nach Abschluss des Bewerbungsver-
fahrens werden Lehrkräfte, die nach 
den beamtenrechtlichen Kriterien Eig-
nung, Leistung und Befähigung für 
eine Stellenbesetzung in Frage kom-
men, durch die zuständige Auswahl-
kommission der Schule bzw. der Lan-
desschulbehörde zu einem Bewer  
bungsgespräch eingeladen. Bei der 
Auswahl hat die Kommission einen ge-

ringen Notenspielraum, so dass nicht 
nur die Notenbesten eingeladen wer-
den müssen. Bei der Auswahl der 
Bewerber*innen sind die Personalräte 
zu beteiligen. In Niedersachsen wird 
für die Wartezeit zwischen Examen 
und Bewerbung kein Bonus gegeben. 
Auch eine Bevorzugung der sogenann-
ten Landeskinder kennt Niedersach-
sen nicht.
Diese Vorstellungsgespräche sind kei-
ne Prüfungen, sondern dienen dem 
gegenseitigen Kennenlernen zwischen 
Schulleitung bzw. Dezernent*in des 
RLSB und den Bewerber*innen.
Anschließend wird eine Bewerber*in 
für die Besetzung der Stelle vorge-
schlagen. An dem Gespräch kann ein 
Mitglied des Personalrates teilneh-
men. Empfehlenswert ist es auf jeden 
Fall, den Schul- bzw. Schulbezirksper-
sonalrat vorher anzurufen, um Fragen 
zum Verfahren und zur Stelle zu klä-
ren.

Bewerbungsverfahren auf Stellen 
an Berufsbildenden Schulen

Das Kultusministerium hat die bis 
2014 den Schulen vorbehaltene Stel  
lenbewirtschaftung aufgehoben, um 
eine bessere Unterrichtsversorgung 
der Schulen und bessere Einstellungs  
möglichkeiten zu gewährleisten. Be  
werber*innen sollten sich beim Kul-
tusministerium zu den Einstellungs-
möglichkeiten erkundigen.
Unter www.mk.niedersachsen.de sind 
die aktuellen Informationen zum Be  
werbungsverfahren einsehbar und 
zum Download bereitgestellt.
Ausgeschriebene Stellen bitte unter 
www.eis online bbs.niedersachsen.de 
einsehen. Weiteres kannst du in dem 
Abschnitt „Einstellungssituation im 
Bereich der Berufsbildenden Schu  
len“ auf Seite 21 nachlesen.

Stellen, auf die man sich nicht be-
worben hat, z. B. weil man einen 
bestimmten Landkreis oder Schul-
form ausgeschlossen hat, werden 
im Normalfall auch nicht angebo-
ten.

Je mehr man angibt, desto größer 
ist die Chance, ein Einstellungsan-
gebot zu bekommen. Allerdings 
verpflichtet man sich, mindestens 
3 Jahre an dieser Schule zu bleiben.

In der Zeit der möglichen Auswahl-
gespräche sollte man jederzeit er-
reichbar sein. 

Unterlagen für dasselbe Lehramt 
nur bei einer Regionalabteilung der 
Landeschulbehörde abgeben, da 
die Bewerbung sonst insgesamt un-
gültig ist!
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Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Schuldienstes
Die im Folgenden aufgezeigten Be-
schäftigungsmöglichkeiten für ehema-
lige Referendar*innen sowie Anwär-
ter*  innen hängen ganz entscheidend 
von der weiteren Beschäftigungspoli-
tik der Bundesregierung und der fi-
nanziellen Ausstattung der Agentur 
für Arbeit und der Kommunen ab. 
Dies vorausgeschickt möchte die GEW 
einige Bereiche vorstellen, in denen 
arbeitslose Lehrer*innen Beschäfti-
gung finden können. Obwohl es 
schwierig ist, allgemeingültige Tipps 
zu geben, sollte jede*r sich reiflich 
überlegen, welche Arbeitsgebiete in 
Frage kommen. Man sollte Kontakte 
zu Bildungsträgern aufnehmen und 
auch schriftliche Bewerbungen abge-
ben. Im Allgemeinen versuchen fast 
alle Bildungsträger, Pädagogen mit 
Honorarverträgen abzuspeisen, so 
dass sie weder Sozialversicherungs-
beiträge ent rich ten müssen, noch An-
sprüche auf Sozialleistungen seitens 
der Agentur für Arbeit erworben wer-
den. Angestelltenverträge, auch be-
fristete, sind von daher wegen der so-
zialen Absicherung vorzuziehen, auch 
wenn der ausgezahlte Betrag häufig 
niedriger ist als das ausgezahlte Hono-
rar. Für Beschäftigte in diesem Bereich 
hat die GEW u. a. die Broschüre „Rich-
tig selbstständig“ erstellt, die detail-
liert über die Probleme der Beschäf-
tigten auf dem sogenannten „grauen 
Arbeitsmarkt“ informiert. 

Nachhilfe 

In den letzten Jahren ist die Zahl der 
kommerziellen Nachhilfeinstitute er-
heblich angestiegen, und diese Insti-
tute suchen auch noch Nachhilfe-
lehrer*innen. Die Arbeits- und 
Ent lohnungs bedingungen unterschei-
den sich hierbei jedoch sehr stark. Von 
Einzelbetreuung bei einem Stunden-
satz um die 15 € zzgl. Fahrtkostener-
satz bis zur Betreuung von Gruppen 
von 15 und mehr Schülern bei einem 
Stundenlohn von lediglich dem Min-
destlohn reicht in diesem Bereich die 
Bandbreite. Deshalb solltest du dich 
vorher bei verschiedenen Bildungsträ-
gern über die Bedingungen informie-

ren. Tipps kannst du auch über die 
GEW-Büros bekommen.

Private und öffentliche  
Bildungsträger 

Hierunter fallen z.B. Volkshochschu-
len, Arbeit und Leben, kirchliche Trä-
ger sowie Privatschulen. 
Unter anderem sind diese Träger in 
folgenden Gebieten aktiv: 

•  Lehrgänge zum nachträglichen Er-
werb eines Schulabschlusses (z. B. 
VHS und A.u.L.) 

•  Maßnahmen für arbeitslose Ju-
gendliche 

•  Deutschkurse für Aussiedler und 
Ausländer 

•  eigene Kurse und Seminare, z. B. 
Fremdsprachen, politische Bil-
dung, Bildungsurlaubsseminare 

Da die Vertragsbedingungen von Trä-
ger zu Träger stark abweichen, solltest 
du dich vor Ort über die Arbeitsmög-
lichkeiten und -bedingungen informie-
ren. In den letzten Jahren lebte der 
sogenannte „graue Arbeitsmarkt“ für 
Pädagoginnen und Pädagogen über-
wiegend von Kursen, die die Agentur 
für Arbeit finanzierte. Aufgrund der 
rigorosen Kürzungspolitik im Bereich 
der Agentur für Arbeit sind die Ar-
beitsmöglichkeiten stark rückläufig. 
Die Entlohnungsbedingungen geraten 
durch die Kürzugspolitik der Arbeits-
agentur sowie die politischen Vorga-
ben zunehmend unter Druck. 

So werden für Vollzeitarbeitsplätze im 
Weiterbildungsbereich in Maßnah-
men, die durch die Arbeitsverwaltung 
finanziert werden, z. T. Löhne von un-
ter 1.600 € brutto angeboten. Die Ge-
werkschaften GEW und ver.di haben 
einen allgemeinverbindlichen Bran-
chentarifvertrag abgeschlossen, der 
für alle Bildungsträger, die Maßnah-
men nach SGB II und III durchführen, 
gilt.

Berufliche Weiterbildung

Die Maßnahmen sind eine sogenann-
te „Kann-Vorschrift“, so dass kein 
Rechtsanspruch auf eine berufliche 
Weiterbildung besteht. Die Arbeits-
agentur kann eine berufliche Weiter-
bildung auf Antrag bewilligen, wenn 
drei Voraussetzungen erfüllt sind: 
1.  Die Weiterbildung muss notwendig 

sein. 
2.  Vor Beginn der Maßnahmen muss 

der/die Teilnehmende von der Ar-
beitsagentur beraten worden sein 
und 

3.  Maßnahmen und Träger der Maß-
nahme müssen zugelassen sein. 

Bei der Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme wird neben den an-
fallenden Lehrgangskosten eventuell 
zustehendes ALG II weitergezahlt. 

Bei Fragen zu ALG, Nebenjobs oder 
Umschulungen solltet ihr euch nicht 
nur auf die Aussagen der Arbeitsagen-
tur verlassen, sondern immer auch 
Arbeitsloseninitiativen und deren  
Beratungen aufsuchen. Auch die GEW 
informiert über Fragen nach dem 
Ende der Ausbildung. Wende dich 
doch einfach an die GEW-Geschäfts-
stellen. 
Adressen findest du auf Seite 33. 

Ein sehr guter Ratgeber bei allen Fra-
gen, die Arbeitslosigkeit und Jobben 
betreffen, wird von der Fachhoch-
schule Frankfurt herausgegeben:
„Leitfaden zum Arbeitslosengeld II“, 
Der Rechtsratgeber zum SGB II, 
15. Aufl., Ffm., Feb.2021.
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Das alles bietet die GEW
Die GEW informiert gründlich

Wer sich kein X für ein U vormachen 
lassen will, braucht Informationen.
GEW-Mitglieder erhalten monatlich 
mindestens zwei Zeitungen – die des 
Landesverbandes und die des Haupt-
vorstandes. Außerdem können sie je-
derzeit auf eine Fülle von Broschüren 
und andere Infos zu verschiedenen 
Themen zurückgreifen: Das Angebot 
reicht von wichtigen Gesetzestexten 
und Verordnungen bis zu didaktischen 
Hilfen. 

Fortbildung durch die GEW 

Der GEW-Landesverband, die GEW-
Bezirke, die GEW-Kreis- und -Ortsver-
bände sowie die GEW-Fachgruppen 
und -Personenausschüsse bieten eine 
Vielzahl von Tagungen und Veranstal-
tungen an – zur Pädagogik und zur Un-
terrichtspraxis, zu sozialen und ge-
werkschaftlichen Fragen. Ein Blick in 
den Veranstaltungskalender auf der 
Homepage (www.gew-nds.de) und in 
der GEW-Zeitung wird dich überzeu-
gen!

Mitmach-Gewerkschaft

Aktiv sein: Die GEW ist eine demokra-
tische und föderalistische Organisati-
on. Der Willensbildungsprozess läuft 
von „unten“ nach „oben“, vom  
GEW-Kreisverband in die Gremien des 
Landesverbandes und der Bundes-
organisation. Diese demokratischen 
Entscheidungsebenen sind verknüpft 
mit Fach-, Arbeits- und Personengrup-
pen, in denen ebenfalls die aktive Mit-
arbeit und Mitentscheidung der ein-
zelnen GEW-Mitglieder gefragt ist. Die 
Bildungspolitik ist in erster Linie Län-
dersache. Auf Länderebene werden so 
die Rahmenbedingungen für unser 
politisches und gewerkschaftliches 
Handeln bestimmt. Deshalb ist die 
GEW eine föderalistische Organisation 
mit 16 Landesverbänden. 
Gemeinsame gewerkschaftliche 
Grundpositionen und Gremien auf 
Bundesebene bilden die inhaltliche 
und organisatorische Klammer für die 
Einheit der GEW. 

Personalrat und Gewerkschaft

Bei den allgemeinen Personalratswah-
len im Schulbereich  am 11./12. April 
2020 konnte die GEW mit rund 63,5 % 
der Stimmen in allen Schulbezirksper-
sonalräten und im Schulhauptperso-
nalrat eine sehr deutliche Mehrheit 
erzielen. Damit ist die GEW die mit Ab-
stand führende Kraft gegenüber allen 
Verbänden des Beamtenbundes. Die 
Wähler*innen haben der zuverlässi-
gen Arbeit der GEW-Personalräte 
nachdrücklich ihr Vertrauen ausge-
sprochen. Das Wahlergebnis ist Auf-
trag und Verpflichtung zu weiterer 
kompetenter und konsequenter  Per-
sonalratsarbeit im Interesse aller Be-
schäftigten im Schuldienst. Bei der an-
stehenden Personalratswahl am 
27. und 28. Februar 2024 bitten wir 
erneut um ein starkes Mandat für die 
Arbeit der GEW-Personalräte, damit 
wir mit euch gemeinsam für gute Ar-
beitsbedingungen kämpfen können.
Die GEW unterstützt die Personalräte 
in ihrer Arbeit. So werden regelmäßig 
Schulungen für Personalratsmitglieder 
durchgeführt. Zu aktuellen Themen 

werden den Personalräten Informatio-
nen der GEW zur Verfügung gestellt. 
Auch bei Einzelfragen oder „schwieri-
gen Fällen“ bieten die GEW-Rechtsstel-
le und GEW-Vorstandsmitglieder ihre 
Hilfe an. Das GEW-Magazin „Erziehung 
und Wissenschaft Niedersachsen“ be-
richtet in jeder Ausgabe ausführlich 
aus Rechtsschutz und Personalratsar-
beit.
Gerade Neueingestellte sollten sich für 
die Arbeit der Personalvertretungen 
interessieren und sich nach Möglich-
keit in den Personalvertretungen enga-
gieren.
Die GEW unterstützt an Personalrats-
arbeit Interessierte durch Fortbildungs-
angebote. 

Personalvertretung 

Rat und Tat: Egal, ob es um die Über-
prüfung einer Beurteilung, um Beur-
laubung und Teilzeit geht oder um die 
Einhaltung von Mutterschutzbestim-
mungen, ob um amtsärztliche Unter-
suchung oder Entlastungsstunden – 
der GEW-Personalrat ist für dich da. 
Immer wenn es Probleme gibt, kommt 
es darauf an, einen engagierten Per-
sonalrat zu haben, der sich in der kom-
plizierten Materie auskennt. Alle 
GEW-Personalräte sind bestens für 
diese Arbeit gerüstet. In vielen Semi-
naren bereiten wir sie intensiv auf ih-
ren Job vor. Sie kennen die gesetz-
lichen Grundlagen aus dem Effeff. Sie 

wissen, was zu tun ist. GEW-Personal-
räte sind aktive Gewerkschafter*innen, 
die aus Erfahrung wissen, dass ihre 
Arbeit in der gesetzlichen Interessen-
vertretung ohne aktive Gewerk-
schaftsarbeit auf Dauer nicht erfolg-
reich sein kann. Mit Recht gelten die 
GEW-Mitglieder in Personalräten als 
engagiert und kompetent, weil sie die 
Interessen der Beschäftigten vertre-
ten, konsequent und erfolgreich. 
Bei den Wahlen zum Personalrat wird 
dieses Engagement daher immer wie-
der honoriert. 
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F R A G E  1 : Wer erhält Rechtsschutz von der GEW? 

Alle Mitglieder der GEW können 
Rechtsschutz in berufsbezogenen An  
gelegenheiten erhalten. Rechtsschutz 
kann also bspw. gewährt werden in 
beamtenrechtlichen und arbeitsrecht-
lichen Streitigkeiten, in Zivil- und 
Strafsachen etc.

Für Rechtsschutz der GEW gibt es kei  
ne „Wartefrist”. Der Rechtsschutz be  
ginnt mit dem Tag, an dem der Eintritt 
in die GEW wirksam wird. 

Für den Rechtsschutz erhebt die GEW 
keine gesonderten Beiträge.

Rechtsschutz der GEW ist eine freiwil  
lige Leistung. Sie wird gewährt, wenn 
es sich um eine berufsbezogene Ange  
legenheit handelt und Aussicht auf Er  
folg besteht

F R A G E  2 : In welchen Fällen gewährt die GEW Rechtsschutz?

Folgende Aufzählung enthält einige 
Beispiele: 

Bei Beamtinnen und Beamten: 
Auseinandersetzungen mit dem 
Dienstherrn über Besoldung, Beihilfe, 
dienstliche Beurteilung, Disziplinar-
maßnahmen, Umzugs- und Reisekos-
ten, Schadensersatzansprüche des 
Dienstherrn oder die Abwehr von Re-
gressansprüchen. 

Bei Angestellten: 
Auseinandersetzung mit dem Arbeit-
geber über Entgelt, Arbeitszeit und 
Arbeitsbedingungen, Eingruppierung, 
Abmahnungen, Kündigungen, Zeug-
nisfragen. 

Rechtsschutz in Strafsachen: 
z.B. beim Vorwurf der Verletzung der 
Aufsichtspflicht gegenüber Schülern. 

Beratung und Unterstützung: 
in Fragen des Schulrechts, des Perso-
nalvertretungsrechts u. v. m. 

Rechtsschutz in nicht berufsbezoge-
nen Angelegenheiten, z. B. in Verkehrs-
sachen, in familienrechtlichen Angele-
genheiten oder bei Mietstreitigkeiten 
darf die GEW nicht gewähren.

F R A G E  3 : Welche Kosten entstehen dem Mitglied?

Im Rechtsschutzfall entstehen dem 
Mitglied grundsätzlich keine Kosten. 
Gerichtskosten sind vom Mitglied zu 
allerdings zunächst zu verauslagen. 
Bei vorsätzlich begangenen Straftaten 
kann Rechtsschutz versagt oder bewil-
ligter Rechtsschutz widerrufen wer-
den. Geldstrafen und Geldbußen dür-
fen nicht erstattet werden. 

Der Rechtsschutz der GEW deckt im 
Übrigen alle in einem Verfahren ent-
stehenden Kosten ab:
•  Gerichts- und sonstige 

Verfahrenskosten
•  die Arbeit der  

DGB Rechtsschutz GmbH
•  Anwaltskosten im Rahmen der  

gesetzlichen Gebührenordnungen

Der berufliche Rechtsschutz der GEW
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Berufsrechtsschutz der GEW
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F R A G E  4 : Wohin wendet man sich im Rechtsschutzfall? 

In vielen Fällen können die GEW-
Kolleg*innen der Schulpersonalräte 
oder Schulbezirkspersonalräte die Fra-
gen bereits beantworten. Sind diese 
im Einzelfall „überfragt“, so kann die 
Landesrechtsstelle der GEW einge-
schaltet werden. Jedes Mitglied kann 
sich auch unmittelbar telefonisch oder 
schriftlich an die Landesrechtsstelle 
wenden.

Der weitere Weg ist dann: 
•  Die Landesrechtsstelle prüft, ob alle 

erforderlichen Informationen und 
Unterlagen zur Beurteilung des Fal-
les vorliegen. 

•  Die Landesrechtsstelle informiert 
über den weiteren Verfahrensweg. 

•  Auskünfte oder Beratungen werden 
in aller Regel selbst vorgenommen.

•  Muss gegenüber Dritten, insbeson-
dere gegenüber dem Dienstherrn, 
etwas unternommen werden, so 

wird geprüft, in welcher Form dies 
am besten geschehen kann, z. B. 
durch Einschaltung eines Anwalts-
büros. 

•  Ergibt die Prüfung einer Rechts-
schutzanfrage, dass die rechtliche 
Verfolgung keine Aussicht auf Erfolg 
verspricht, z. B. die Rechtslage durch 
bereits ergangene gerichtliche Ent-
scheidungen abschließend geklärt ist, 
so wird kein Rechtsschutz gewährt.

Häufig ist es einfacher, sinnvoller und 
vor allem effektiver, bei Problemen 
rund um den Schulalltag die Schulper  
sonalräte bzw. Schulbezirkspersonal  
räte bei dem zuständigen Regionalen 
Landesamt für Schule und Bildung ein-
zuschalten. Anschriften und Telefon-
nummern können bei den Geschäfts-
stellen der Bezirksverbände und dem 
GEW-Landesverband erfragt oder im 
GEW-Kalender nachgesehen werden.

F R A G E  5 : Was muss man auf jeden Fall beachten? 

•  Vor Beauftragung von Anwälten 
oder Einleitung gerichtlicher Schritte 
muss Rechtsschutz bei der Landes-
rechtsstelle der GEW beantragt und 
bewilligt worden sein. Die Entschei-
dung darüber, wer die außergericht-
liche oder gerichtliche Vertretung im 
Rahmen des Rechtsschutzes über-

nehmen soll, trifft ausschließlich die 
Landesrechtsstelle. 

•  Gewährung von Rechtsschutz setzt 
die Zahlung des satzungsgemäßen 
Mitgliedsbeitrags voraus. Es emp-
fiehlt sich daher, alle diesbezügli-
chen beruflichen Änderungen der 
GEW Niedersachen mitzuteilen.

F Ü R   W E I T E R E   F R A G E N : 
GEW Landesrechtsstelle, Berliner Allee 16, 30175 Hannover

Telefonische Sprechzeiten für unsere Mitglieder:
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr,  Donnerstag: 14.00 – 16.00 Uhr
unter der Rufnummer  05 11 / 3 38 04-27

Darüber hinaus beraten unsere Juristinnen dich schriftlich (Post, Telefax, E-Mail) und telefonisch  
nach vorheriger Terminabsprache. Für Fragen rund um die Gewährung des Rechtsschutzes oder 
Leistungen der Berufshaftpflichtversicherung stehen außerdem unsere Mitarbeiterinnen zur 
Verfügung.

E-mail: rs@gew-nds.de

Sekretariat Rechtsstelle Tel.: 0511 / 3 38 04 - 20/22
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F R A G E  1 : Welche Mitglieder sind versichert?

Alle beruflich tätigen Mitglieder sind 
versichert, sofern sie den satzungs-
gemäßen Beitrag entrichten und kein 
verschuldeter Beitragsrückstand von 
mehr als zwei Monaten besteht. 

Versicherungsschutz besteht nicht für 
Schäden, die während unternehmeri-
scher oder gewerblicher Tätigkeiten  
verursacht wurden..

F R A G E  2 : Welche Tätigkeiten fallen unter den Versicherungsschutz?

Unter den Versicherungsschutz fällt 
die gesamte dienstliche Tätigkeit, 
also: Unterricht, Betreuung oder sons-
tige schulische oder dienstliche Veran-
staltungen wie etwa Wandertage. Ein-
geschlossen sind natürlich auch 
Sport- und Experimentalunterricht. 

Weiterhin fällt unter den Versiche-
rungsschutz die Leitung von Klassen-
reisen, Schulausflügen und die Beauf-
sichtigung von Schülern und 
Schülerinnen sowie die Erteilung von 
Nachhilfestunden. Auch außerdienst-
liche Tätigkeiten können unter den 
Versicherungsschutz fallen.

F R A G E  3 : Welche Kosten entstehen dem Mitglied?

Es entstehen keine Kosten.

F R A G E  4 :  Was kann ein Mitglied tun, wenn es bereits eine  
eigene Berufshaftpflichtversicherung hat?

Fast immer wird es eine Versicherung 
sein, die auch die Privathaftpflicht 
deckt. Das Mitglied kann unter  
Hinweis auf die GEW-Gruppenver-

sicherung einen Ausschluss des Be-
rufshaftpflichtrisikos aus dem Vertrag 
bean tragen.

F R A G E  5 :  Wie verhalte ich mich/wohin wende ich mich  
im Schadenfall?

In aller Regel ereignen sich Schäden in 
Ausübung der dienstlichen Tätigkeit. 
Für diese Schäden trifft die Lehrkraft 
zunächst keine Haftung. Rückgriff-
ansprüche gegenüber dem Beamten 
oder der Beamtin, gegenüber dem 
bzw. der Tarifeschäftigten wären nur 
dann möglich, wenn er/sie den Scha-

den grob fahrlässig oder vorsätzlich 
herbeigeführt hat. 

In Schadenfällen empfehlen wir den 
Betroffenen, den Schadenfall umge-
hend dem Dienstherrn zu melden und 
sich mit dem GEW-Landesverband in 
Verbindung zu setzen.

F R A G E  6 :  Wie hoch ist der Umfang des Versicherungsschutzes?

Die Deckungssummen betragen  
je Schadensereignis bis 5.000.000 € 

pauschal für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden.

W i c h t i g : Unter den GEW-
Versicherungsschutz fällt auch 
der Verlust von Dienstschlüsseln 
(Schulschlüsseln).

Die Leistungen der Berufshaftpflichtversicherung der GEW
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Ehrenamtliches Engagement 

GEW-Kolleg*innen treffen sich, um Er-
fahrungen z.B. über Arbeitsbedingun-
gen, Klassengrößen, Einstellungssitua-
tion an Schulen oder tarifliche Belange 
auszutauschen. Sie diskutieren eben-
so über pädagogische Fragen wie über 
Schul- und Bildungspolitik, um die 
GEW-Forderungen dann offensiv ge-
genüber der jeweiligen Landesregie-
rung zu vertreten.
Die ehrenamtlichen Kollegen werden 
zwar durch einige hauptamtliche Ge  
werkschaftssekretäre in ihrer Arbeit 
unterstützt, dennoch wird die GEW- 
Arbeit hauptsächlich durch ehrenamt  
liche Kolleg*innen getragen. Aus die-
sem Grunde ist es möglich, dass nicht 
alle Kreisverbände immer erreichbar 
sind und für Fragen zur Verfügung ste-
hen. Wendet euch dann entweder an 
die Landesgeschäftsstelle oder an die 
Bezirksverbände. 
(Adressen s. S. 33). 

Für bessere Arbeits- und Lernbedingungen

Wenn Bildungspolitik mit dem Rotstift 
und im Geiste eines bereits vor 100 
Jahren falschen Begabungsverständ-
nisses betrieben wird, kommt Pädago-
gik in humaner und demokratischer 
Perspektive zu kurz. 

Die GEW streitet gerade in diesen Zei-
ten weiter 

•  für bessere Arbeitsbedingungen 
•  für verbesserte Lernbedingungen 
•  für mehr Kooperation und  

Integration im Bildungswesen. 

Sie strebt Bildungsverhältnisse ohne 
Ausgrenzung und Aussonderung an, 
die allen Kindern und Jugendlichen 
möglichst optimale Bedingungen für 
die Aneignung vielfältiger Handlungs-
kompetenzen und die Entwicklung ge-
sellschaftlicher Teilhabe bieten. 

Jedes Mädchen, jeder Junge ist ein be-
sonderes Individuum, hat seine eige-
ne Lebens- und Lerngeschichte, seine 
individuellen Stärken und Schwächen. 

Bildungseinrichtungen müssen auf die 
einzelnen Kinder und Jugendlichen 
eingehen, ohne sie von denen zu tren-
nen, mit denen sie auch sonst zusam-
men spielen, arbeiten, leben. 

Eine Umgestaltung des Bildungswe-
sens ist notwendig, damit Kinderta-
gesstätten, Schulen, Hochschulen und 
Weiterbildungseinrichtungen mit dem 
Wandel aller wichtigen Lebensbedin-
gungen Schritt halten können. 

Für Gewerkschafterinnen und Ge-
werk schafter bleibt eine Menge zu 
tun.

Leistungen für GEW-Mitglieder, die im Mitgliedsbeitrag  
inbegriffen sind:
•  kostenfreie Beratung in beamten-, arbeitsrechtlichen und 

sozialrechtlichen Fragen (kostenfreier Rechtsschutz)
•  Berufshaftpflichtversicherung
•  Dienstschlüsselversicherung
•  Informationen: Monatszeitschriften  

GEW-Bund und GEW-Niedersachsen

Auch das ist Solidarität: Der Mitgliedsbeitrag 
im Vorbereitungsdienst beträgt 4 Euro im Monat!

GEW – die Bildungsgewerkschaft – wer ist „die GEW?“
Kleine Statistik vorneweg: Bundesweit 
haben sich 278.000 und in Nieder-
sachsen über 30.000 Kolleginnen und 
Kollegen entschlossen, der Bildungs-
gewerkschaft als Mitglied beizutreten. 
Den größten Anteil stellen die Lehre-
rinnen und Lehrer sowohl als Beamte 
als auch als Tarifeschäftigte an den 
öffentlichen Schulen. Außerdem sind 

GEW-Mitglieder an Hochschulen, Pri-
vatschulen, Weiterbildungseinrichtun-
gen und sozialpädagogische Einrich-
tungen tätig. Studierende und Anwär-
terInnen/ReferendarInnen zählen 
genauso wie  SeniorInnen dazu. In der 
GEW haben die Mitglieder die Mög-
lichkeit, über Berufsgrenzen hinweg 
zusammen zu arbeiten und voneinan-

der zu lernen. In bildungspolitischen 
und pä da  go gi schen Zu sam men-
hängen kommt dies besonders zum 
Tragen. Die GEW unterscheidet sich 
deshalb von Berufsverbänden, die 
ausschließlich Klientelpolitik für ihre 
jeweilige Schulform betreiben. 



30

Gute Gründe für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

•  Die GEW organisiert Beschäftigte, 
Auszubildende und auch Beschäfti-
gungslose aus allen Bereichen von 
Bildung und Erziehung. Sie ist kein 
Verein für bestimmte Schulformen 
oder bestimmte Statusgruppen. 

•  Die GEW ist eine Bildungsgewerk-
schaft. In ihr sind Studierende,  
Sozial pädagoginnen und Sozialpäda-
gogen, Professorinnen und Profes-
soren, Anwärterinnen und Anwärter 
und eben viele Lehrerinnen und 
Lehrer – egal ob tarifeschäftigt 
oder verbeamtet. 

•  Der GEW geht es um mehr als Geld. 
Sie steht für ein modernes, demo-
kratisches Bildungssystem. 

•  Die GEW ist eine engagierte Reform-
kraft. Sie begreift Bildung – auch in 
Zeiten knapper Kassen – im gesell-
schaftlichen Kontext als Zukunfts-
aufgabe. 

•  Die GEW ist Tarifpartnerin. Sie si-
chert durch Beratung und Aufklä-
rung, durch Öffentlichkeit, Aktionen, 
Verhandlungen und Tarifverträge 
soziale Interessen. 

•  Die GEW ist eine lebendige und akti-
ve Organisation. Sie lebt von ihren 
ehrenamtlich wirkenden Vertrau-
ensleuten vor Ort und vom Mitma-
chen der Mitglieder. 

•  Die GEW verfügt über erfahrene und 
starke Personalräte, die für unsere 
Rechte streiten und mit den Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten im Interes-
se der Beschäftigten umzugehen 
wissen.  

•  Die GEW kennt die Gesetze und ihre 
Tücken. Sie hat einen starken Rechts-
schutz und schützt ihre Mitglieder 
durch eine Berufshaftpflichtversi-
cherung. 

•  Die GEW ist die Organisation, die 
sich um den „Nachwuchs“ an den 
Bildungseinrichtungen kümmert 
und dessen Einstellung fordert. Die 
GEW weiß: „Ohne das Bündnis von 
Jungen und Alten sehen Bildung, Er-
ziehung und Wissenschaft alt aus!“ 

Die „Junge GEW Niedersachsen“ stellt sich vor
Die Junge GEW Niedersachsen ist eine 
Gruppe junger, kritischer Bildungs-
arbeiter*innen, die sich für die Idee 
einer Gewerkschaft für und mit jun-
gen Menschen einsetzt. Wir kommen 
aus verschiedenen pädagogischen Be-
reichen: Studierende, Lehramts-
anwär ter*innen, junge Lehrer*innen, 
Erzieher*innen und Sozialpädagog*-
innen, junge Erwachsenen bild-
ner*innen, Mitarbeiter*innen an 
Hochschulen.

Was wir machen?

Gewerkschaften sind nach unserer 
Überzeugung mehr als nur Interessen-
vertretung in institutionellen Gremi-
en. Gewerkschaften müssen sich auch 
als Teil sozialer Bewegungen verste-
hen. Wir sind dabei, neue Konzepte 
gewerkschaftlicher Arbeit zu entwi-
ckeln, die durch veränderte gesell-
schaftliche und strukturelle (Rahmen-) 
Bedingungen notwendig werden.

Dabei vertreten wir insbesondere die 
Interessen junger KollegInnen bis 
35 Jahre, indem wir uns z.B. für ver-
besserte Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen für Referendare, ein pra-
xisorientierteres Studium und bessere 
Einstellungschancen nach dem Refe-
rendariat einsetzen. Doch auch die 
Belange junger Erzieher*innen und 
Sozialpädagog*innen sowie die junger 
Beschäftigter im Hochschulbereich 
und in der außerschulischen Bildung 
finden bei uns Gehör.

Konkret heißt das: wir treffen uns 
mehrmals im Jahr, organisieren Veran-
staltungen und Seminare, und bringen 
uns auch außerhalb der Jungen GEW 
aktiv in die GEWerkschaftsarbeit ein.

Wie kann ich mitmachen?

Wir treffen uns ca. 3-4-mal im Jahr um 
bildungspolitische und gewerkschaft-
liche Entwicklungen zu diskutieren, 

Aktionen zu planen und speziell den 
Generationendialog innerhalb der 
GEW voran zu treiben. Man muss 
nicht immer an allen Treffen teilneh-
men, manchmal lässt der Beruf (und 
das Privatleben) das gar nicht zu. Auch 
kurzfristige Unterstützung ist immer 
herzlich willkommen! So ist die Junge 
GEW immer auf der Suche nach Akti-
ven, die z.B. bei der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltung un-
terstützen, Vorträge halten, Seminare 
durchführen, Themen vorschlagen, 
Referenten kennen, usw.

Im Serviceteil ab Seite 33 findest du 
die Adressen und Telefonnummern 
der Ansprechpartner*innen in den 
GEW-Bezirksverbänden und in den 
Schulbezirkspersonalräten.

Das sind wir! – Die GEW
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Lehrkräftemangel hausgemacht – Forderungen der GEW
•  Ausbildungskapazitäten an Hoch-

schulen und Studienseminaren 
dauerhaft ausweiten 

•  Erhöhung der Referendarsbezüge 
um 30 %  

•  neue Lehrerinnen und Lehrer 
braucht das Land  

•  Ausbildungs- und Einstellungs-
chancen verbessern 

•  A 13/E 13 statt A 12/E 11

Viele Stellen im Schuldienst in Nieder-
sachsen können seit einiger Zeit nicht 
mehr mit ausgebildeten Kolleginnen 
und Kollegen besetzt werden. Die 
Ausbildungskapazitäten an den nie-
dersächsischen Hochschulen und Stu-
dienseminaren sind zu gering. 

Die Ursachen hat die Niedersächsi-
sche Landesregierung zu verantwor-
ten. Sie hat: 
•  Studienplätze gestrichen  

und 

•  die LehrerInnenausbildung auf 
wenige Standorte verlagert.

Dies hat dazu geführt, dass noch nicht 
einmal mehr der Ersatzbedarf an Lehr-
kräften ausgebildet wird.

Ein weiteres Problem waren die Studi-
engebühren, die auch zum Rückgang 
der Studierendenzahl geführt haben. 
Fehlende Seminarplätze nach dem 
Studium verlängern die Ausbildung. 
Wartezeiten von einem Jahr und mehr 
sind die Folge. Um die Kapazitäten an 
den bestehenden Lehrkräftebedarf 
anzupassen, müssen zusätzliche Stel-
len für AusbilderInnen und für Refe-
rendarInnen geschaffen werden.

Eine angemessene Besoldung erhöht 
auch die Attraktivität des Berufes. 
Die Niedersächsische Landesregie-
rung muss daher die Referendars-
bezüge um 30 % anheben.

Wir brauchen dringend Neueinstel-
lungen von qualifizierten Kolleginnen 
und Kollegen!

Die GEW fordert:

•  deutliche Ausweitung der Studien- und Seminarplätze

•  Ersatz aller aus dem Dienst ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen

•  Schaffung von 2.000 zusätzlichen Stellen im Schuldienst

•  angemessene Vertretungsreserve

•  kleinere Klassen und Kurse

•  Erhöhung der Referendarsbezüge auf mindestens 1.800,- Euro

Das sind wir! – Die GEW
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Das sind wir! – Die GEW

Die GEW finanziert sich ausschließlich 
aus Mitgliedsbeiträgen. 

Im Folgenden sind die Grundsätze der  
Beitragsordnung der GEW wiederge-
geben sowie einige Beispiele über die 
konkrete  Beitragshöhe aufgeführt.

Beamtinnen und Beamte 
Ab 1. Januar 2022 zahlen Beamtinnen 
und Beamte 0,85 % der Besoldungs-
gruppe und Stufe, nach der sie besoldet 
werden.

Tarifbeschäftigte nach TV-L 
Tarifeschäftigte zahlen ab 1. Januar 
2022 0,77 % der Entgeltgruppe und Stu-
fe, nach der sie vergütet werden.

Beitragstabelle GEW (Stand: Dezember 2022)

Beschäftigte im öffentlichen Dienst mit Beschäftigungsgrad von z. B.:

 100% 50% 75%

Beamtinnen/Beamte nach A-Besoldung, März 2021

A 13,  Stufe 4 € 36,99  € 18,50  € 27,74
A 12,  Stufe 4 € 32,98  € 16,49 € 24,74
A 9,  Stufe 4 € 25,49 € 12,75 € 19,12

Angestellte nach TV-L, Januar 2021
EG  13,  Stufe 2 € 34,71 € 17,36 € 26,03
EG  11,  Stufe 2 € 30,02 € 15,01 € 22,52
EG  9a,  Stufe 2 € 25,94  € 12,97 € 19,46

Sonderbeiträge, seit April 2022

Referendarinnen und Referendare ________________________ € 4,00
Studierende __________________________________________ beitragsfrei
Arbeitslose __________________________________________ € 4,03
Mindestbeitrag _______________________________________ € 12,09
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1. GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

1.1 GEW auf Bundesebene

GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

Telefon: 069-78973- 0
Telefax: 069-78973- 201
E-Mail: info@gew.de
www.gew.de

1.2 GEW Landesverband

GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover

Telefon: 0511-33804-0
Telefax: 0511-33804-46
E-Mail: email@gew-nds.de
www.gew-nds.de

1.3 Landesausschuss „Junge GEW” in Niedersachsen

E-Mail: junge-gew@gew-nds.de
www.jungegew.gew-nds.de

Sprecher*innenteam:

Adrian Knapik

Muriel Schaber

Service

1.4 Bezirksverbände der GEW

GEW Bezirksverband Braunschweig 
Vorsitzender: Kai Pawletko
Ansprechpartnerin für Auszubildende
Sabine Kwiatkowski
Bohlweg 55
38100 Braunschweig

Telefon: 05 31 – 4 80 37 73
Telefax: 05 31 – 4 80 37 74
E-mail: gew-bvbs@t-online.de
www.gew-bvbs.de

GEW Bezirksverband Hannover
Vorsitzender: Peter Lilje
Ansprechpartnerin für Auszubildende
Wiebke Schulze
Berliner Allee 18
30175 Hannover

Telefon: 05 11 – 66 20 14
Telefax: 05 11 – 62 12 94
E-mail: gew@gew-hannover.de
www.gew-bvhannover.de

GEW Bezirksverband Lüneburg
Vorsitzende: Karina Krell
Ansprechpartner für Auszubildende
Herbert Renken und Anja Cohrs
Bei der Ratsmühle 14
21335 Lüneburg

Telefon: 0 41 31 – 29 71 70
info@gew-bvlueneburg.de 
www.gew-bvlueneburg.de

GEW Bezirksverband Weser-Ems
Vorsitzende: Wencke Hlynsdóttir
Ansprechpartnerin für Auszubildende
Anja Meßmann
Staugraben 4a
26122 Oldenburg

Telefon: 04 41 – 2 40 13
Telefax: 04 41 – 2 48 80 04
E-mail: info@gewweserems.de
www.gewweserems.de

Die Adressen der GEW-Kreisverbände  
und der Studienseminare findet Ihr  
im Internet unter 
www.gew-nds.de/index.php/gew/
bezirks-und-kreisverbaende

Wichtige Adressen

Wendet Euch bitte mit allen 
Fragen, auch nach Materialien, 
an die angegebenen Adressen.
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2. Personalräte

Schulhauptpersonalrat  
beim Niedersächsischen
Kultusministerium
Hans-Böckler-Allee 5 
30173 Hannover

Telefon:  0511-120-7010 (Vorsitz.)
Telefax:  0511-120-7448
E-Mail: shpr@mk.niedersachsen.de

Schulbezirkspersonalrat 
beim Regionalen Landesamt für 
Schule und Bildung Braunschweig
Wilhelmstraße 62 - 69
38100 Braunschweig
Postfach 30 51
38020 Braunschweig

Tel.: 0531-484-3824 (Vorsitz) 
 0531-484-3368 (Sekretariat)

Schulbezirkspersonalrat 
beim Regionalen Landesamt für 
Schule und Bildung Lüneburg
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
Postfach 2520
21332 Lüneburg

Tel.: 04131-15-2417 (Vorsitz)
 04131-15-2022 (Sekretariat)

Schulbezirkspersonalrat 
beim Regionalen Landesamt für 
Schule und Bildung Hannover
Mailänder Straße 2 
30539 Hannover 
Postfach 11 01 22 
30856 Laatzen

Tel.:  0511-106-2295 (Vorsitz)

Schulbezirkspersonalrat 
beim Regionalen Landesamt für 
Schule und Bildung Osnabrück
Mühleneschenweg 8
49090 Osnabrück
Postfach 35 69
49025 Osnabrück

Tel.: 0541-77046-376 (Vorsitz)

3.  Regionale Landesämter für Schule und Bildung (RLSB)
Regionales Landesamt für Schule 
und Bildung Braunschweig
Wilhelmstraße 62–69
38100 Braunschweig

Telefon: 05 31 – 4 84-0
E-mail: 
service@rlsb-bs.niedersachsen.de

Regionales Landesamt für Schule 
und Bildung Hannover
Mailänder Straße 2 
30539 Hannover 

Telefon: 05 11 – 106-6000
E-mail: 
service@rlsb-h.niedersachsen.de

Regionales Landesamt für Schule 
und Bildung Lüneburg
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg

Telefon: 0 41 31 – 15-0
E-mail: 
service@rlsb-lg.niedersachsen.de

Regionales Landesamt für Schule 
und Bildung Osnabrück
Mühleneschweg 8
49090 Osnabrück

Telefon: 05 41 – 77 046-0
E-mail: 
service@rlsb-os.niedersachsen.de

Service

2.1 Schulhauptpersonalrat (SHPR) 2.1 Schulbezirkspersonalräte (SBPR)
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4. Kultusministerien

Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport
Thouretstraße 6
70173 Stuttgart
Telefon:  0711-2790
Telefax:  0711-2792810

Bayern
Bayerisches Staatsministerium für  
Unterricht und Kultus
Salvatorstraße 2
80333 München
Telefon:  089-21860
Telefax:  089-21862800

Berlin
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon:  030-90227-5050

Brandenburg
Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Postdam
Telefon:  0331-866-0
Telefax:  0331-866-3595

Bremen
Senatorin für Bildung und Kinder
Rembertiring 8-12
28195 Bremen
Telefon:  0421-361-13222
Telefax:  0421-361-4176

Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Schule und
Berufsbildung
Hamburger Straße 31
22083 Hamburg
Telefon:  040-428280

Hessen
Hessisches Kultusministerium
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden
Telefon:  0611-3680
Telefax:  0611-3682099

Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Telefon:  0385-5880
Telefax:  0385-5887082

Niedersachsen
Niedersächsisches Kultusministerium
Hans-Böckler-Allee 5 
30173 Hannover
Telefon:  0511-120-0
Telefax:  0511-120-7450

Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon:  0211-5867-40
Telefax:  0211-5867-4555

Rheinland-Pfalz
Ministerium für Bildung des Landes 
Rheinland-Pfalz
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
Telefon:  06131-160
Telefax:  06131-162997

Saarland
Ministerium für Bildung und Kultur
Trierer Straße 33
66111 Saarbrücken
Telefon:  0681-501-00
Telefax:  0681-501-7500

Sachsen
Sächsisches Staatsministerium
für Kultus
Carolaplatz 1
01097 Dresden
Telefon:  0351-5640
Telefax:  0351-5642554

Sachsen-Anhalt
Ministerium für Bildung des Landes
Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 32
39114 Magdeburg
Telefon:  0391-56701
Telefax:  0391-5673695

Schleswig-Holstein
Ministerium für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel
Telefon:  0431-9880
Telefax:  0431-9885815

Thüringen
Thüringer Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt
Telefon:  0361-57100
Telefax:  0361-573411690

Service
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Freiexemplare von
Schulbuchverlagen

Bei vielen Schulbuchverlagen lohnt 
sich die Frage nach Freiexemplaren 
von Schulbüchern für AnwärterInnen 
sowie ReferendarInnen. 
Einige versenden Gutscheine, andere 
schicken kostenlose Exemplare auf 
konkrete Anforderung, wieder andere 
beschränken ihre Großzügigkeit auf 
die an der Schule eingeführten Schul-
bücher ihres Verlages (also angeben!). 

Es ist immer notwendig, eine Kopie 
eurer Ausbildungsbescheinigung vom 
Seminar beizulegen. Versandkosten 
entstehen meistens nicht. 

Ihr spart so durch geringen Aufwand 
eine Menge Geld und habt nach und 
nach einen wichtigen Teil eures Ar-
beitsmaterials zu Hause verfügbar. 

Eine Liste einiger großer Schulbuch-
verlage findet ihr im Anschluss, aber 
auch kleinere, fachspezifische Verlage 
gewähren zum Teil 100 %-Ermäßigun-
gen.

•  C. C. Buchner Verlag 
Postfach 1269 
96003 Bamberg

•  Cornelsen Verlag 
Kurt-Schumacher-Straße 7 
30159 Hannover

•  Ernst Klett Verlag 
Hildesheimer Straße 267 
30519 Hannover

•  Oldenbourg Verlag 
Kurt-Schumacher-Straße 7 
30159 Hannover

•  Patmos Verlag 
Postfach 4280 
73745 Ostfildern

•  Schöningh Verlag 
Hildesheimer Straße 267 
30519 Hannover

•  Vandenhoeck & Ruprecht 
Theaterstraße 13 
37073 Göttingen

•  Westermann Verlag 
Georg-Westermann-Allee 66 
38104 Braunschweig 
Hildesheimer Straße 267 
30519 Hannover

Service
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GEW-Materialien

Speziell für ReferendarInnen sowie AnwärtenInnen

 •  Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (APVO-Lehr) 
mit Durchführungsbestimmungen

Weitere GEW-Materialien

Bei der folgenden Auflistung handelt es sich um eine Auswahl:

 •  Niedersächsisches Schulgesetz
 •  Start in die Schule: Informationen für Neueingestellte, 2024
 •  Berufsrechtsschutz der GEW
 •  GEW Schuljahresplaner 2023/2024
 •  Textsammlung für Personalräte, Ausgabe 2024
 • Digitale Kommunikation und Datenschutz in Schule, 2. Auflage 2021
 • Schwangerschaft, Kind und Beruf, 1. Auflage 2023
 • Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Schule
 • Arbeits- und Gesundheitsschutz, 4. Auflage 2022
 • Materialien zum Einsatz der App KonterBUNT im Schulunterricht

Service
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Abkürzungen
 
ALG I/II _____________________________  Arbeitslosengeld I/II

APR _______________________________  Auszubildendenpersonalrat 

APVO-Lehr __________________________   Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst

A. u. L. _____________________________  Arbeit und Leben

BEEG  ______________________________  Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

DGB  ______________________________  Deutscher Gewerkschaftsbund

GEW ______________________________  Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

GKV _______________________________  Gesetzliche Krankenversicherung

MK  _______________________________  Ministerium für Kultus („Kultusministerium“)

NBG  ______________________________  Niedersächsisches Beamtengesetz

Nds. GVbl.  __________________________  Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

NLQ _______________________________   Niedersächsisches Landesinstitut für 
schulische Qualitätsentwicklung

PKV  _______________________________  Private Krankenversicherung

PR  ________________________________  Personalrat

PS  ________________________________  pädagogisches Seminar

RdErl  ______________________________  Runderlass

RLSB  ______________________________   Regionales Landesamt für Schule und Bildung

SBPR  ______________________________  Schulbezirkspersonalrat

SDS  _______________________________  Studienseminar

SGB _______________________________  Sozialgesetzbuch

SHPR  ______________________________  Schulhauptpersonalrat

SVBl  ______________________________  Schulverwaltungsblatt

TV-L  _______________________________  Tarifvertrag für Beschäftigte der Länder

VHS  _______________________________  Volkshochschule

ZulassVO  ___________________________   Verordnung über die beschränkte 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst  
für Lehrämter

Service
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Notizen
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Persönliches    Frau   Herr   Divers

Nachname

Straße, Nr. 

Geburtsdatum 

E-Mail 

gewünschtes Eintrittsdatum 

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

Berufliches

Berufsbezeichnung

Diensteintritt / Berufsanfang 

Straße, Nr. des Studienseminars

Fachgruppe

Studienseminar

Postleitzahl, Ort des Studienseminars

Titel ���������������������������������������������������

Vorname 

Postleitzahl, Ort 

Staatsangehörigkeit

Telefon 

 von    bis   (Monat/Jahr)

Ort, Datum

�

GE
W

 a
m

 S
em

in
ar

 1
/2

02
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Unterschrift 
 

Beitrittserklärung

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Bei-
trag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmäßig zu über-
prüfen. Änderungen des Beschäftigungsverhältnisses mit Auswirkun-
gen auf die Beitragshöhe sind umgehend der Landesgeschäftsstelle 
mitzuteilen. Überzahlte Beiträge werden nur für das laufende und das 
diesem vorausgehende Quartal auf Antrag verrechnet. 

Die Mitgliedschaft beginnt zum nächstmöglichen Termin. Der Austritt 
ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich dem Landesverband zu 
erklären und nur zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich. 

Bitte in Druckschrift ausfüllen!
Oder online Mitglied werden:  
www.gew-nds.de

4,– Euro Mitgliedsbeitrag

für Referendarinnen und Referendare

SEPA-Lastschriftmandat
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 31 ZZZ 000000 13864
Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein 
Konto eingegangenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dann die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname

IBAN

Kreditinstitut (Name und BIC)

Ort, Datum Unterschrift

Name und Ort der Bank IBAN

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben 
auf Datenträgern gespeichert und entsprechend der Bestimmungen der Datenschutz-Grund verordnung DSGVO sowie 
der Datenschutzgesetze verarbeitet und geschützt.

 _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 



Ich bin das neue GEW-Mitglied und erhalte als Geschenk den GEW-Schuljahresplaner.

Das Geschenk wird zugestellt, sobald der erste Mitgliedsbeitrag abgebucht worden ist.

(Anschrift bitte in Druckbuchstaben)

Vorname/Name   

Straße, Nr. 

PLZ/Ort

Mitglied werden – Eintrittsgeschenk erhalten!

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  
Landesverband Niedersachsen
Berliner Allee 16

30175 Hannover

Bitte senden Sie uns die Beitrittserklärung in einem ausreichend frankierten Umschlag an die GEW.
Sie können auch ein Fax schicken an: 0511-33804-46 oder online Mitglied werden unter www.gew-nds.de.



 

Schuljahresplaner
2023/2024

www.gew-nds.de

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft

Niedersachsen

 Schuljahresplaner
2024/2025

www.gew-nds.de

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft

Niedersachsen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nie-
dersachsen gibt bereits im vierzehnten Jahr einen 
Schuljahresplaner heraus. Der Schuljahresplaner, 
der euch in eurer wertvollen Arbeit in der Schule 
und im Seminar unterstützen soll, ist eine prak-
tische Hilfe für die Bewältigung des Schul- und Se-
minaralltags.

Über die Unterrichts- und Terminplanung bis zu 
Klassenverzeichnissen und Notenspiegeln wird ein 
ganzes Schuljahr in einem Buch lebendig und über-
schaubar.

Der GEW-Schuljahresplaner umfasst 176 Seiten 
und erscheint in gebundener Form mit stabilem 
Buchdeckel.

Wer jetzt  eintritt, erhält als Dankeschön den GEW-
Schuljahresplaner 2023/24 und zusätzlich nach 
Erscheinen im Mai/Juni 2024 auch den Schul-
jahresplaner 2024/25. Weiterhin überreichen wir  
unseren neuen Mitgliedern die Praxishilfen „Unter-
richtstörungen“ und „Zeitmanagement.  

Eine GEW-Mitgliedschaft lohnt sich! 

GEW-Schuljahresplaner
Jetzt als Eintrittsgeschenk für Anwärter*innen sowie Referendar*innen!



Personalratswahl 
27./28. Februar 2024

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)  
Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover
www.gew-nds.de


